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1111 Ausgangssituation und ZielsetzungAusgangssituation und ZielsetzungAusgangssituation und ZielsetzungAusgangssituation und Zielsetzung    

Die Radwelt Coesfeld GmbH plant derzeit die Erweiterung ihrer Verkaufsflächen an der 

Dülmener Straße 117 in Coesfeld. Der am Standort aktuell gültige Bebauungsplan billigt 

der Radwelt Coesfeld GmbH eine Verkaufsfläche von rd. 880 m² VKF zu. Zentrenrelevante 

Randsortimente sind auf 7 % der Verkaufsfläche zulässig. Die aktuelle Planung der Radwelt 

Coesfeld GmbH sieht eine Ausweitung der aktuellen Verkaufsfläche von rd. 850 m² VKF auf 
rd. 1.550 m² VKF zzgl. von weiteren 150 m² für die Darstellung von Repara-

tur/Spezialersatz/Werkstatt (keine Verkaufsfläche) vor. Auch beabsichtigt die Radwelt 

Coesfeld GmbH, auf maximal rd. 7 % der Gesamtverkaufsfläche zentrenrelevante Randsor-

timente (Fahrrad-Bekleidung, Fahrrad-Schuhe) anzubieten. 

Vor diesem Hintergrund wird derzeit ein Bebauungsplanverfahren von der Radwelt Coes-
feld GmbH angestrebt. Die in diesem Zusammenhang von der Stadt Coesfeld angeforderte 

Verträglichkeitsanalyse des Erweiterungsvorhabens zielt darauf ab, insbesondere folgende 

Aspekte zu erörtern und zu klären: 

� Absatzwirtschaftliche und städtebauliche Auswirkungsanalyse des Erweiterungsvor-
habens im nicht zentrenrelevanten1 Hauptsortiment Fahrräder und Zubehör 

(Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche sowie die versorgungsstrukturelle 

Angebotssituation in Coesfeld und den Nachbarkommunen). 

� Absatzwirtschaftliche und städtebauliche Auswirkungseinschätzung des Erweite-

rungsvorhabens im zentrenrelevanten Randsortimentsbereich. 

� Kongruenzprüfung der Fahrradfachmarkt-Erweiterung im nicht-zentrenrelevanten 

Sortimentsbereich mit dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Coesfeld 

(Lage/Umfang/Sortiment). 

� Kongruenzprüfung der Fahrradfachmarkt-Erweiterung im zentrenrelevanten Rand-

sortimentsbereich mit dem Zentren- und Einzelhandelskonzept der Stadt Coesfeld 
(sortimentsbezogen gemäß Prüfschema des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts 

der Stadt Coesfeld). 

� Einordnung des Erweiterungsvorhabens (Umfang der Gesamtverkaufsfläche sowie 

des Randsortimentsanteils) gemäß Landesentwicklungsplan NRW – sachlicher Teil-

plan großflächiger Einzelhandel. 

 

                                                

1  Gemäß Coesfelder Sortimentsliste. 
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2222 MethodikMethodikMethodikMethodik    

Im Folgenden wird die dem Gutachten zu Grunde liegende Methodik in Kürze dargestellt. 

AngebotsanalyseAngebotsanalyseAngebotsanalyseAngebotsanalyse    

Angesichts des in Rede stehenden Erweiterungsvorhabens eines Fahrradfachmarkts wurde 

das Sortiment Fahrräder und Zubehör als primär untersuchungsrelevant für das vorliegende 

Gutachten eingeschätzt. Für die geplanten Randsortimente in dem in Rede stehenden Vor-
haben sind absatzwirtschaftliche Auswirkungen allenfalls in einem geringen Rahmen 

anzunehmen, so dass eine aktualisierte Bestandsdarstellung und absatzwirtschaftliche Be-

rechnungen durch eine städtebaulich begründete verbal-argumentative 

Auseinandersetzung subsumiert werden können. 

Das im Sinne der Untersuchungsfragestellung relevante Sortiment Fahrräder und Zubehör 
wurde in der Stadt Coesfeld von Stadt + Handel zwischen März – April 2010 im Rahmen der 

Erstellung des kommunalen Einzelhandelskonzepts erfasst. Sämtliche relevante Angebots-

strukturen wurden hinsichtlich ihrer Aktualität im Januar 2015 überprüft. 

Im übrigen Untersuchungsraum (folgende Nachbarkommunen Coesfelds: Billerbeck, Not-
tuln, Dülmen, Reken, Velen, Gescher, Rosendahl) ist im Rahmen der Erarbeitung des 

Gutachtens eine flächendeckende Bestandserhebung aller Einzelhandelsbetriebe, die das 

Sortiment Fahrräder und Zubehör im Hauptsortiment anbieten im Januar 2015, durchge-

führt worden. Darüber hinaus wurden ebenfalls im Januar 2015 weitere strukturprägende 

Betriebe, die das Sortiment Fahrräder und Zubehör im Randsortiment anbieten (z. B. Ver-
brauchermärkte, Baumärkte etc.), erfasst.  

Zur Ermittlung der Verkaufsflächen sind Betriebsbegehungen durchgeführt worden; die 

Gesamtverkaufsfläche ist differenziert nach innen und außen liegender Verkaufsfläche er-

mittelt worden. Die aktuelle Rechtsprechung zur Verkaufsflächendefinition des 

Bundesverwaltungsgerichts vom November 2005 findet dabei Anwendung2. Persönlich er-
fragte Verkaufsflächen wurden grundsätzlich auch auf ihre Plausibilität hin überprüft und 

ggf. modifiziert. Eine Schätzung von Verkaufsflächen ist nur im Ausnahmefall vorgenommen 

und entsprechend kenntlich gemacht worden, wenn etwa trotz mehrmaliger Zugangsversu-

che zu einem Ladengeschäft eine Messung oder Befragung nicht möglich war. 

UmsatzschUmsatzschUmsatzschUmsatzschätzung (Bestandsumsatz)ätzung (Bestandsumsatz)ätzung (Bestandsumsatz)ätzung (Bestandsumsatz)    

Aufbauend auf den vorliegenden Datengrundlagen zum Einzelhandelsbestand und der Er-

fassung der sortimentsspezifischen Verkaufsflächen erfolgt eine Umsatzschätzung anhand 

der branchen- und betriebsüblichen Kennwerte der Fachliteratur und aus Unternehmens-

                                                

2  Vgl. BVerwG, Urteil 4 C 10.04 vom 24.11.2005. Zur Verkaufsfläche sei grundsätzlich all das zu zählen, was 
nicht Lager, sondern dazu bestimmt sei, Kunden sich dort mit dem Ziel aufhalten zu lassen, Verkaufsab-
schlüsse zu fördern. Einzubeziehen seien auch Bereiche, in die die Kunden aus Sicherheitsgründen (Kassen) 
oder solchen der Hygiene (Verkaufsstände für Fleisch, Fisch, Geflügel, Wurst) nicht eintreten dürfen. 
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veröffentlichungen (u. a. EHI Handel aktuell) der einzelnen Betriebe und Sortimente unter 

Berücksichtigung der sortimentsspezifischen Verkaufsflächenaufteilung sowie der konkreten 

Standortrahmenbedingungen vor Ort. 

Umgang mit der ErweitUmgang mit der ErweitUmgang mit der ErweitUmgang mit der Erweiterungerungerungerung    

Eine isolierte Betrachtung der Erweiterung des Fahrradfachmarktes und ihrer Auswirkungen 

ist unzulässig, da mit einer Verkaufsflächenerweiterung meist auch qualitative Änderungen 

einhergehen, welche die Attraktivität eines Betriebs erheblich steigern können.3 Daher ist 
der prognostizierte Gesamtumsatz des sich durch die Erweiterung neu strukturierten Be-

triebs abzüglich des Bestandsumsatzes in die Berechnung der absatzwirtschaftlichen 

Auswirkungen einzustellen. Durch dieses Vorgehen wird erreicht, dass der Umsatz des neu 

strukturierten/erweiterten, mit einer höheren Ausstrahlungskraft ausgestatteten Betriebs 

korrekt in die Berechnung der Auswirkungen unter Berücksichtigung der gegebenen städ-
tebaulichen Situation eingestellt wird. 

NachfrageanalyseNachfrageanalyseNachfrageanalyseNachfrageanalyse    

Die Datenbasis der Nachfrageseite basiert auf sortimentsspezifischen, postleitzahlbezoge-

nen IFH-Kaufkraftkennziffern aus dem Jahr 2013 für den Untersuchungsraum und auf den 

Einwohnerzahlen vom Landesamt für Datenaufbereitung und Statistik NRW (IT NRW) (Stand 
31.12.2013). 

Städtebauliche AnalyseStädtebauliche AnalyseStädtebauliche AnalyseStädtebauliche Analyse    

Stadt + Handel greift, soweit vorliegend, auf städtebauliche Analysen zentraler Versor-

gungsbereiche im Untersuchungsraum aus den kommunalen Einzelhandels- und 

Zentrenkonzepten zurück, die durch Vor-Ort-Analysen im Sinne der Untersuchungsfrage-
stellung ergänzt werden. Als Grundlage werden die Abgrenzungen der zentralen 

Versorgungsbereiche aus diesen Konzepten herangezogen. Die Innenstädte und städti-

schen Nebenzentren sind städtebaurechtlich und landesplanerisch ein Schutzgut im Sinne 

des BauGB sowie der BauNVO. Hierauf basierend können Auswirkungen auf die Entwick-
lung der ausgewiesenen Zentren durch ein Vorhaben ermittelt und dargestellt werden. Da 

es sich bei dem in Rede stehenden Erweiterungsvorhaben um einen Betrieb mit dem 

Hauptsortiment Fahrräder und Zubehör handelt, das als nicht zentrenrelevant gemäß Coes-

felder Sortimentsliste (vgl. Kapitel 4.7) jedoch als zentrenrelevant gemäß den 

Sortimentslisten einiger Nachbarkommunen eingeordnet ist, können negative städtebauli-
che Auswirkungen auf den Bestand und die Entwicklungsmöglichkeiten von zentralen 

Versorgungsbereichen nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

                                                

3  Vgl. Urteile des OVG Münster vom 06.11.2008 (10A 1417/07 und 10A 2601/07). 
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Absatzwirtschaftliche Einordnung (Umsatzumverteilungen)Absatzwirtschaftliche Einordnung (Umsatzumverteilungen)Absatzwirtschaftliche Einordnung (Umsatzumverteilungen)Absatzwirtschaftliche Einordnung (Umsatzumverteilungen)    

Die Quantifizierung der durch das Vorhaben potenziell ausgelösten Umsatzumverteilungen 

ist ein zentraler Analyseschritt des Verträglichkeitsgutachtens. Daraus wird erkennbar, von 
welchen Einzelhandelsstandorten und wiederum aus welchen städtebaulichen Lagen eine 

Umsatzumverteilung in welcher Größenordnung zu erwarten sein wird. Damit steht ein ab-

satzwirtschaftliches Untersuchungsergebnis fest, das Rückschlüsse auf die daraus 

resultierenden Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche des Untersuchungs-
raums zulässt.  

Als wichtige Eingangsgröße hierfür dient das Soll-Umsatzvolumen als absatzwirtschaftliches 

Volumen des geplanten Vorhabens. Dieses wird anhand von spezifizierten Kennwerten der 

Handelsforschungsinstitute und standortspezifischen Rahmenbedingungen ermittelt. Die 

Berechnung der Umsatzumverteilung erfolgt darauf aufbauend im Sinne eines worst-case 
Ansatzes. Mit der daraus resultierenden Bestimmung wird – auch mit Blick auf die Recht-

sprechung – eine fundierte Abwägungsgrundlage geschaffen. 

Eingangswerte in die Umsatzumverteilungsberechnung sind neben den Daten des Planvor-

habens gemäß den vorstehenden Erläuterungen:  

� Verkaufsflächen nach Sortimentsgruppen, Anbietern und Standorten; 

� spezifische Flächenproduktivitäten nach Sortimentsgruppen, Anbietern und Standor-

ten; 

� sortimentsgruppenspezifische und summierte Umsatzzahlen der Anbieter und 

Standorte; 

� Distanz und Raumwiderstände zwischen den Nachfrage- und Angebotsstandorten, 
die jeweils aus der Abhängigkeit der Sortimentsgruppen und der Gesamtattraktivität 

der Anbieter/Standorte (Kopplungsmöglichkeiten etc.) und ihrer jeweiligen Markt-

gebiete resultieren/Standortqualitätsgewichtung; 

� die zu erwartenden Umsätze des Planvorhabens; 

� einzelhandelsrelevante Kaufkraft für die relevanten Sortimentsgruppen im Untersu-

chungsraum. 

Berücksichtigung finden innerhalb der Umsatzumverteilungsberechnung die Gesamtattrak-

tivität der erfassten Standorte unter Einbeziehung der Verkaufsflächenausstattung, 

verkehrlichen Erreichbarkeit, Entfernung zum Vorhabenstandort und der Kopplungswirkun-
gen nach Einzelhandels- und Dienstleistungsgesichtspunkten sowie die 

Wettbewerbsrelevanz (‚Systemähnlichkeit’) der Anbieter und Angebotsstandorte zueinan-

der.  

Diese Kennwerte werden – jeweils nach Sortimentsgruppen und Standorten differenziert –

aufbereitet und in ein gravitationsbasiertes, absatzwirtschaftliches Berechnungsmodell ein-
gestellt. 
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Städtebauliche sowie versorgungsstrukturelle Auswirkungen desStädtebauliche sowie versorgungsstrukturelle Auswirkungen desStädtebauliche sowie versorgungsstrukturelle Auswirkungen desStädtebauliche sowie versorgungsstrukturelle Auswirkungen des    VorhabenVorhabenVorhabenVorhabenssss    

Die durch das Vorhaben branchenspezifisch zu erwartenden Umsatzumverteilungen werden 

für die wettbewerbsrelevanten Betriebe nach städtebaulichen Lagen differenziert aufberei-
tet. Die zu erwartenden Umsatzumverteilungen werden für die zentralen 

Versorgungsbereiche sowie für die sonstigen städtebaulichen Lagen im Untersuchungsraum 

im Sinne eines worst-case Ansatzes dargestellt und mit den bewerteten Ergebnissen der 

Bestandsaufnahme des Städtebaus verknüpft. Dadurch werden die Auswirkungen anhand 
spezifischer Kenngrößen lagespezifisch ablesbar im Sinne eines städtebaulichen worst case, 

sodass ggf. städtebauliche bzw. versorgungsstrukturelle Auswirkungen identifiziert und 

bewertet werden können. 

Die Anwendung einer fixen Umsatzumverteilungsgröße, wie etwa die in der Rechtspre-

chung wiederholt angeführte 10 %-Größenordnung, ist in diesem Zusammenhang sowohl 
fachlich als auch gemäß der aktuellen Rechtsprechung allein nicht zielführend. Bei klein-

räumiger Betrachtungsweise innerhalb der Siedlungs- und Zentrenstruktur kann die 

Schwelle möglicher negativer städtebaulicher Auswirkungen je nach städtebaulicher Aus-

gangslage bereits bei deutlich weniger als 10 % liegen (vgl. VG Arnsberg 4 K 572/04; OVG 

Berlin-Brandenburg 3 D 7/03.NE). Sie wird im großräumigen Kontext, jedoch auch im Ein-
zelfall, bei deutlich über 10 % liegen. Notwendig zur Abwägung ist die Darstellung der 

branchen- bzw. sortimentsgruppenspezifischen Umsatzumverteilung. 
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3333 PlanvorhabenPlanvorhabenPlanvorhabenPlanvorhaben    

3.13.13.13.1 Beschreibung des PlanvorhabensBeschreibung des PlanvorhabensBeschreibung des PlanvorhabensBeschreibung des Planvorhabens    

Der in Coesfeld ansässige Fahrradfachmarkt Radwelt Coesfeld GmbH erwägt eine Verkaufs-

flächenerweiterung von aktuell rd. 850 m² VKF auf rd. 1.550 m² VKF. Neben der 

Verkaufsflächenerweiterung sieht der Vorhabenträger auf einer Fläche von weiteren 150 m² 
die Darstellung von Reparatur/Spezialersatz/Werkstatt (keine Verkaufsfläche) vor. Die nach-

folgende Tabelle stellt die aktuelle Verkaufsfläche des Bestandsbetriebs sowie die geplante 

Verkaufsfläche nach der Betriebserweiterung nach Sortimenten dar. 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 1111::::    Flächenprogramm des Bestandbetriebs und des Planvorhabens nach SortimentenFlächenprogramm des Bestandbetriebs und des Planvorhabens nach SortimentenFlächenprogramm des Bestandbetriebs und des Planvorhabens nach SortimentenFlächenprogramm des Bestandbetriebs und des Planvorhabens nach Sortimenten    

WarengruppeWarengruppeWarengruppeWarengruppe    

Verkaufsfläche in m²*Verkaufsfläche in m²*Verkaufsfläche in m²*Verkaufsfläche in m²*    

BestandBestandBestandBestand    PlaPlaPlaPlanungnungnungnung    
Veränderung zum Veränderung zum Veränderung zum Veränderung zum 

BestandBestandBestandBestand    

Hauptsortiment:  
Fahrräder und Zubehör 

790 1.470 + 86 % 

Randsortiment: Fahrrad-
Bekleidung, Fahrrad-
Schuhe** 

60 80 + 33 % 

GesamtGesamtGesamtGesamt    850850850850    1.551.551.551.550000    + + + + 82 %82 %82 %82 %    

Quelle: Eigene Darstellung nach Angaben des Vorhabenträgers. 
*VKF Werte gerundet. 
**Fahrradhosen, -trikots, -jacken, -handschuhe, -schuhe. 

Das gemäß Coesfelder Sortimentsliste nicht zentrenrelevante Hauptsortiment Fahrräder 

und Zubehör stellt aktuell und zukünftig den eindeutigen Verkaufsflächenschwerpunkt des 

in Rede stehenden Fahrradfachmarkts dar. Gemäß der Fortschreibung des Einzelhandels- 
und Zentrenkonzepts für die Stadt Coesfeld (2011) sind für außerhalb von zentralen Versor-

gungsbereichen verortete Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten 

Hauptsortimenten zentrenrelevante Randsortimente auf einer Fläche von max. 7 % der Ge-

samtverkaufsfläche zulässig. Das aktuelle Flächenprogramm des in Rede stehenden 

Fahrradfachmarkts trifft diesen Wert mit rd. 60 m² Verkaufsfläche im zentrenrelevanten 
Randsortiment Fahrrad-Bekleidung, Fahrrad-Schuhe genau. Im Rahmen der in Rede ste-

henden Erweiterung wird das Randsortiment Fahrrad-Bekleidung, Fahrrad-Schuhe gemäß 

Angaben des Vorhabenträgers auf rd. 80 m² VKF erweitert. Anteilig entfallen demnach 

nach Erweiterung rd. 5 % der Gesamtverkaufsfläche auf zentrenrelevante Randsortimente. 

Das in Rede stehende Erweiterungsvorhaben weißt darüber hinaus betriebsspezifische Be-
sonderheiten hinsichtlich der Verkaufsflächensystematik auf. So ist ein Großteil der 

Erweiterungsfläche als Verkehrsfläche konzipiert, die der Durchwegung des Fahrradmarkts 

und der Heranführung des Kunden an die Ware sowie zu Testzwecken der Ware („Teststre-

cke“ zur Probefahrt der Fahrräder) dient. Es werden daher im Folgenden diese Flächen als 

Verkaufsflächen für die Durchwegung bzw. Wegeflächen bezeichnet. Diese Flächen sind 
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zwar als Verkaufsflächen zu bewerten4, dienen jedoch nicht der reinen Warendarstellung, so 

dass das Erweiterungsvorhaben vielmehr auf eine Attraktivierung der Warendarstellung und 

nur bedingt auf eine Ausweitung des Warenangebots abzielt. Perspektivisch findet eine 
Erweiterung der Wegeflächen um rd. 95 % statt, während die Gesamtverkaufsfläche insge-

samt lediglich um rd. 82 % erweitert wird (vgl. nachfolgende Tabelle). Nach der erfolgten 

Erweiterung des in Rede stehenden Betriebs werden demnach die Verkaufsflächen für die 

Durchwegung einen höheren Anteil an der Gesamtverkaufsfläche des Vorhabens ausma-
chen als im derzeitigen Bestand. 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 2222::::    Planvorhaben nach Funktionsbereichen der VPlanvorhaben nach Funktionsbereichen der VPlanvorhaben nach Funktionsbereichen der VPlanvorhaben nach Funktionsbereichen der Verkaufsflächeerkaufsflächeerkaufsflächeerkaufsfläche    

Verkaufsfläche/Verkaufsfläche/Verkaufsfläche/Verkaufsfläche/    
FlächenfunktionFlächenfunktionFlächenfunktionFlächenfunktion    

Bestand*Bestand*Bestand*Bestand*    
(in m²)(in m²)(in m²)(in m²)    

Planung*Planung*Planung*Planung*    
(in m²)(in m²)(in m²)(in m²)    

Veränderung zumVeränderung zumVeränderung zumVeränderung zum    
BestandBestandBestandBestand    (in %)(in %)(in %)(in %)    

Hauptsortiment 
Fahrräder und Zubehör 

790 1.470 + 86 

Randsortimente Fahr-
rad-Bekleidung, 
Fahrrad-Schuhe 

60 80 + 33 

Nachrichtlich davon 
Verkaufsflächen für die 
Durchwegung (Gänge, 
Kunden-Wartebereich, 
Kassenzone, Fahrrad-
Übergabebereich) 

420 820 + 95 

GesamtGesamtGesamtGesamt    850850850850    1.5501.5501.5501.550    + 82+ 82+ 82+ 82    

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Angaben des Vorhabenträgers. 
*Verkaufsflächen auf 10 m² gerundet. 

Durch die Auswertung fachwissenschaftlicher Grundlagen sowie unter Beachtung der fol-
genden betreiber- und standortspezifischen Rahmenbedingungen für die Stadt Coesfeld 

und den Mikrostandort werden Flächenproduktivitäten für den bestehenden Fahrradfach-

markt abgeleitet. In diesem Kontext sind folgende Aspekte von Relevanz: 

� Der Vorhabenstandort verfügt über eine gute Erschließung/Verkehrslage am südli-
chen Siedlungsrand der Stadt Coesfeld an der Dülmener Straße/K58 und eine 

direkte Anbindung zur Bundesstraße B525. 

� Der Mikrostandort des Fahrradfachmarkts ist geprägt durch Gewerbe- und Gastro-

nomienutzungen sowie eine Vielzahl von Handelsnutzungen (u. a. Fachmärkte und 

Verbrauchermärkte). 

� Der Untersuchungsraum und der Mikrostandort sind durch eine ausgeprägte Wett-

bewerbsstruktur in der untersuchungsrelevanten Warengruppe geprägt. 

Insbesondere im direkten Umfeld des Vorhabenstandorts liegen mehrere weitere 

Fahrradfachmärkte. 
                                                

4  Vgl. bspw. OVG NRW, Beschluss vom 28.10.2011, 2B 1049/11. 
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� Fahrradfachgeschäfte und –fachmärkte erwirtschaften i. d. R. einen nicht unerhebli-

chen Anteil ihres Gesamtumsatzes durch Reparatur- und Montagedienstleistungen in 

den angegliederten Werkstätten. Dieser Anteil liegt regelmäßig bei >20 %.5 Die 
Umsätze durch Reparatur- und Montagedienstleistungen sind nicht untersuchungsre-

levant, da diese nicht auf der Verkaufsfläche erwirtschaftet werden. 

� Der in Rede stehende Fahrradfachmarkt betreibt einen umfangreichen Webshop 

und Versandhandel, dessen Umsatzanteile nicht auf die Flächenleistung des stationä-
ren Ladengeschäfts umgerechnet werden können. 

Unter Beachtung der dargelegten Rahmenbedingungen ist davon auszugehen, dass der in 

Rede stehende Fahrradfachmarkt derzeit eine leicht unterdurchschnittliche Flächenproduk-

tivität erzielt. Diese wird im Rahmen des vorliegenden Gutachtens für den Bestandsbetrieb 

mit rd. 1.800 Euro/m² VKF p.a. angenommen. 

Durch die vorgesehene Verkaufsflächenerweiterung des Fahrradfachmarkts wird es zu einer 

Umstrukturierung und Verkaufsflächenanpassung des Vorhabens kommen. Die folgende 

Herleitung der künftigen Flächenproduktivität des Vorhabens berücksichtigt diese Verände-

rungen in Form einer Bewertung der Wirkung des Gesamtvorhabens unter 

Berücksichtigung der Erweiterung um rd. 700 m² Verkaufsfläche: 

� Das Erweiterungsvorhaben ist mit seiner VKF-Struktur von perspektivisch 

rd. 1.550 m² GVKF im regionalen Kontext als deutlich überdurchschnittlich hinsicht-

lich seiner Größenstruktur einzuordnen. 

� Bereits heute befindet sich der in Rede stehende Fahrradmarkt in einem besonders 

wettbewerbsstarken Umfeld am Sonderstandort Fachmarktagglomeration Dülmener 
Straße. Insbesondere der Mikrostandort ist durch eine relativ hohe Anzahl von sys-

temähnlichen Wettbewerbern geprägt. 

� Der in Rede stehende  Fahrradmarkt besitzt ein Einzugsgebiet, welches aufgrund 

der starken Wettbewerbsstrukturen räumlich recht klar abgrenzbar ist. (vgl. Kapitel 
4.3) Eine signifikante Ausweitung des Einzugsbereichs ist somit trotz Verkaufsflä-

chenerweiterung nicht zu erwarten, obwohl Zufallseinkäufe und Mobilitätseffekte 

(sog. „Streuumsätze“), die nicht dem Einzugsgebiet des Vorhabens zuzurechnen 

sind, zu einem gewissen Anteil des perspektivischen Umsatzes beitragen werden. 

� Im Zuge des in Rede stehenden Erweiterungsvorhabens sind tiefgreifende Betriebs-
umstrukturierungen geplant. Die Ausweitung der Verkaufsfläche äußert sich 

insbesondere durch Flächenanpassungen hinsichtlich der Verbreiterung von Lauf-

wegen sowie der Ausweitung von Warte- und Kassenzonen. Die Ausstellungsfläche 

der Waren vergrößert sich im Zuge der Verkaufsflächenerweiterung untergeordnet.  

Insgesamt ist demnach zwar von einer Attraktivierung des Betriebs auszugehen, aufgrund 
der genannten Rahmenbedingungen – insbesondere vor dem Hintergrund der deutlich 

                                                

5  Vgl. Stadt + Handel 2014. 
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überdurchschnittlichen Größenstruktur im regionalen Vergleich – ist jedoch perspektivisch 

von einer unterdurchschnittlichen Flächenproduktivität des in Rede stehenden Erweite-

rungsvorhabens von rd. 1.400 Euro/m² VKF p.a. auszugehen. 

Aus den aufgezeigten Flächenproduktivitäten lassen sich Bestandsumsatz und perspektivi-

scher Umsatz des in Rede stehenden Betriebs abschätzen. Nachfolgende Tabelle stellt den 

aktuellen Bestandsumsatz dem zu erwartenden Umsatz nach erfolgter Verkaufsflächener-

weiterung gegenüber. 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 3333::::    UmsatzUmsatzUmsatzUmsatz    des Bestandbetriebs und Umsatzdes Bestandbetriebs und Umsatzdes Bestandbetriebs und Umsatzdes Bestandbetriebs und Umsatzprognose prognose prognose prognose nach Erweiterungnach Erweiterungnach Erweiterungnach Erweiterung    

SortimenteSortimenteSortimenteSortimente    

BestBestBestBestand and and and     PlanungPlanungPlanungPlanung    

FlächenFlächenFlächenFlächen----
produktivität produktivität produktivität produktivität     
in Euro/ m² in Euro/ m² in Euro/ m² in Euro/ m² 

VKFVKFVKFVKF    

UmsatzUmsatzUmsatzUmsatz----
schätzungschätzungschätzungschätzung    

in Mio. Euro in Mio. Euro in Mio. Euro in Mio. Euro 
p.p.p.p.    a.a.a.a.    

FlächenFlächenFlächenFlächen----
produktivität produktivität produktivität produktivität     
in Euro/ m² in Euro/ m² in Euro/ m² in Euro/ m² 

VKFVKFVKFVKF    

UmsatzUmsatzUmsatzUmsatz----
prognprognprognprognoooosesesese    

in Mio. Euro in Mio. Euro in Mio. Euro in Mio. Euro 
p.p.p.p.    a.a.a.a.    

Mehrumsatz Mehrumsatz Mehrumsatz Mehrumsatz 
in Mio. Euro in Mio. Euro in Mio. Euro in Mio. Euro 

p. a.p. a.p. a.p. a.****    

Fahrräder und 
Zubehör 

1.800 1,4 1.400 2,05 0,65 

Fahrrad-
Bekleidung, Fahr-
rad-Schuhe 

3.000 0,2 3.000 0,25 0,05 

Gesamt*Gesamt*Gesamt*Gesamt*    ----    1,61,61,61,6    ----    2222,3,3,3,3    0,70,70,70,7    

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis Angaben Vorhabenträger, laufende Auswertung einzel-
handelsspezifischer Fachliteratur; Umsätze auf 0,05 Mio. Euro gerundet. 
*Abweichungen in den Summen und Differenzen rundungsbedingt. 

Durch die vorgesehenen Verkaufsflächenerweiterungen des Fahrradfachmarkts wird es zu 
einer Modernisierung und Anpassung des Vorhabens an bestehende Wettbewerbsstruktu-

ren (Verkaufsflächendimensionierung, Sortimentsstruktur, Angebotspräsentation) kommen. 

Die Gesamtwirkung des neuen, vergrößerten Betriebs unter Berücksichtigung der bisheri-

gen Auswirkungen des bestehenden Betriebes wird in die Auswirkungsanalyse einfließen. 

Aufgrund der deutlichen Verkaufsflächenerweiterung ist davon auszugehen, dass das Vor-
haben nach der Erweiterung einen Mehrumsatz von Mehrumsatz von Mehrumsatz von Mehrumsatz von rd. 0,6rd. 0,6rd. 0,6rd. 0,65555    Mio. EuroMio. EuroMio. EuroMio. Euro    p.a.p.a.p.a.p.a.    im im im im nicht nicht nicht nicht 

zentrenrelevanten Sortiment Fahrräderzentrenrelevanten Sortiment Fahrräderzentrenrelevanten Sortiment Fahrräderzentrenrelevanten Sortiment Fahrräder    und Zubehörund Zubehörund Zubehörund Zubehör    generieren wird. Im zentrenrelevan-

ten Randsortimentsbereich Fahrrad-Bekleidung, Fahrrad-Schuhe ist aufgrund der geringen 

Verkaufsflächenausweitung nur von geringen Mehrumsätzen von rd. 0,05 Mio. Euro p.a. 
auszugehen. 

3.23.23.23.2 VorhabenstandortVorhabenstandortVorhabenstandortVorhabenstandort    

Der Vorhabenstandort liegt am südlichen Rand des Hauptsiedlungskerns der Stadt Coes-

feld an der Dülmener Straße/K58 und direkt an der Auffahrt zur Bundesstraße B525 im 
gemäß Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts für die Stadt Coesfeld 

(2011) festgelegten Sonderstandort Fachmarktagglomeration Dülmener Straße. Demnach 

befindet sich der Vorhabenstandort gemäß Fortschreibung des Einzelhandels- und Zen-

trenkonzepts für die Stadt Coesfeld (2011) in einem Positivraum für großflächige und nicht 
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zentrenrelevante Einzelhandelsvorhaben. Der Mikrostandort des Fahrradfachmarkts ist ge-

prägt durch seine Lage im Gewerbegebiet und die umliegenden Gewerbe-, Handels- und 

Gastronomienutzungen. Eingegrenzt wird der Standortbereich im Westen durch die 
Dülmener Straße/K58 und im Norden und Osten durch die hier verlaufende Auffahrt zur 

Bundesstraße B525, die den Standort im Süden einfasst (vgl. nachfolgende Abbildung). 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 1111::::    VorhabenstandortVorhabenstandortVorhabenstandortVorhabenstandort    

Coesfeld

VorhabenstandortVorhabenstandortVorhabenstandortVorhabenstandort

Sonderstandort 
Fachmarktagglomeration 
Dülmener Straße

 

Quelle: Eigene Darstellung; Kartengrundlage: Open Street Map 2015, veröffentlicht unter ODbL; 
Abgrenzung des Sonderstandorts nach Stadt + Handel 2011. 

Die verkehrliche Anbindung des Standorts über die Dülmener Straße/K58 und die Bundes-

straße B525 ist als sehr gut zu bewerten. Das Innenstadtzentrum Coesfelds ist in 
rd. 5 Minuten Fahrtzeit zu erreichen. In rd. 8 Minuten Fahrtzeit ist die Bundesautobahn A31 

zu erreichen. In einer Fahrtzeit von rd. 15 Minuten sind darüber hinaus die angrenzenden 

Grund- und Mittelzentren Nottuln, Billerbeck, Rosendahl, Gescher, Velen und Dülmen zu 

erreichen.  
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4444 Markt und StandortanalyseMarkt und StandortanalyseMarkt und StandortanalyseMarkt und Standortanalyse    

4.14.14.14.1 Sozioökonomische RahmenbedingungenSozioökonomische RahmenbedingungenSozioökonomische RahmenbedingungenSozioökonomische Rahmenbedingungen    

Zur Darstellung der sozioökonomischen Rahmenbedingungen werden die Aussagen des 

Einzelhandels- und Zentrenkonzepts der Stadt Coesfeld (2011) herangezogen: 

Lage, Siedlungsstruktur und EinwohnerverteilungLage, Siedlungsstruktur und EinwohnerverteilungLage, Siedlungsstruktur und EinwohnerverteilungLage, Siedlungsstruktur und Einwohnerverteilung    

„Das Mittelzentrum Coesfeld liegt nordwestlich im Kreis Coesfeld und ist umgeben durch 
zahlreiche Grundzentren sowie die Mittelzentren Ahaus, Stadtlohn, Borken und Dülmen. 
Die Kreisstadt übernimmt insofern eine Versorgungsaufgabe für die umliegenden Gemein-
den.“ 

(Stadt + Handel 2011, S. 23) 

Coesfeld setzt sich aus der Kernstadt sowie dem abgesetzten Ortsteil Lette zusammen. Ins-

gesamt beträgt die Bevölkerungszahl Coesfelds rd. 35.810 Einwohner6. Gemäß aktueller 

Prognosen von IT NRW ist ausgehend vom Bevölkerungsstand vom Jahr 2011 bis zum Jahr 

2030 von einer leichten Bevölkerungsabnahme um rd. 3 % im Kreis Coesfeld auszugehen.7 

4.24.24.24.2 Untersuchungsrelevante SortimenteUntersuchungsrelevante SortimenteUntersuchungsrelevante SortimenteUntersuchungsrelevante Sortimente    

Untersuchungsrelevant im Sinne der Untersuchungsfragestellung ist aus fachgutachterlicher 

Sicht primär die Warengruppe Fahrräder und Zubehör. Gemäß landesplanerischer Vorga-

ben ist das Sortiment Fahrräder und Zubehör nicht zwingend als zentrenrelevant zu 
qualifizieren. In Coesfeld ist das Sortiment Fahrräder und Zubehör gemäß Coesfelder Sor-

timentsliste als nicht zentrenrelevant eingeordnet.  

Für das zentrenrelevante Sortiment, das als Randsortiment im Rahmen des in Rede stehen-
den Erweiterungsvorhabens angeboten werden soll (Fahrrad-Bekleidung, Fahrrad-Schuhe), 

erfolgen entsprechende verbal-argumentative Einordnungen (vgl. Kapitel 5.3). 

4.34.34.34.3 EinzugsgebietEinzugsgebietEinzugsgebietEinzugsgebiet    und Untersuchungsraumund Untersuchungsraumund Untersuchungsraumund Untersuchungsraum    

Bei der Ableitung des Einzugsgebiets und des Untersuchungsraums werden die verkehrli-
che Erreichbarkeit, der Betriebstypus des Vorhabens sowie v. a. die Standorte 

systemähnlicher Wettbewerber in den untersuchungsrelevanten Warengruppen (insb. Fahr-

radmärkte) berücksichtigt.  

Das Einzugsgebiet des in Rede stehenden Erweiterungsvorhabens wird insbesondere durch 

die Standorte systemähnlicher Wettbewerber in den Nachbarkommunen (insb. in den be-
nachbarten Mittelzentren und im nächstgelegenen Oberzentrum Münster) sowie Zeit-

                                                

6  Vgl. IT NRW 2014. 

7  Vgl. IT NRW 2012. 
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Distanz-Faktoren bestimmt. Die Kaufkraftbindung durch das in Rede stehende Erweite-

rungsvorhaben wird außerhalb des dargestellten Bereichs mit zunehmender Entfernung 

zum Vorhabenstandort aufgrund der Wettbewerbsstrukturen und der zunehmenden Fahrt-
zeitdistanz deutlich abnehmen. Folglich lässt sich für das in Rede stehende Vorhaben das 

Stadtgebiet Coesfelds sowie die umliegenden Kommunen als Einzugsgebiet abgrenzen, 

aus dem perspektivisch die größten Umsatzanteile des Vorhabens zu erwarten sind (vgl. 

nachfolgende Abbildung). 

Der in der folgenden Darstellung aufgezeigte Untersuchungsraum stellt sicher, dass auch 

die Überschneidungen von Einzugsgebieten weiterer Angebotsstandorte (insbesondere der 

systemähnlichen Wettbewerber) mit dem Einzugsgebiet des Ansiedlungsvorhabens hin-

sichtlich ihrer absatzwirtschaftlichen Bedeutung berücksichtigt werden. Durch diese 

Überschneidungen von Einzugsgebieten verschiedener Anbieter ergeben sich für die An-
gebotsstandorte konsequenterweise Auswirkungen, welche in der Analyse der 

absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen berücksichtigt werden müssen. 

Der Untersuchungsraum umfasst die Kommunen Coesfeld, Billerbeck, Dülmen, Gescher, 

Nottuln, Reken, Rosendahl und Velen. 

Die nachfolgende Darstellung stellt den Einzugsbereich und den Untersuchungsraum sowie 
die Wettbewerbsstrukturen des Erweiterungsvorhabens dar. 
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 2222::::    Einzugsbereich, Einzugsbereich, Einzugsbereich, Einzugsbereich, Untersuchungsraum Untersuchungsraum Untersuchungsraum Untersuchungsraum und Wettbewerbsstrukturen und Wettbewerbsstrukturen und Wettbewerbsstrukturen und Wettbewerbsstrukturen des Erweite-des Erweite-des Erweite-des Erweite-
rungsvorhabensrungsvorhabensrungsvorhabensrungsvorhabens    

CoesfeldCoesfeldCoesfeldCoesfeld

BillerbeckBillerbeckBillerbeckBillerbeck

NottulnNottulnNottulnNottuln

DülmenDülmenDülmenDülmen

RosendahlRosendahlRosendahlRosendahl

RekenRekenRekenReken

VelenVelenVelenVelen

GescherGescherGescherGescher

Untersuchungsraum

Einzugsgebiet

Vorhabenstandort

Fahrradfachgeschäft oder –markt

Strukturprägender Betrieb mit relevantem Randsortiment (z. B. 
Verbrauchermarkt, Baumarkt)

Betrieb in zentralem Versorgungsbereich (Fahrräder 
zentrenrelevant nach kommunaler Sortimentsliste)

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis eigene Erhebung 01/2015; Kartengrundlage: Open Street 
Map 2015 (veröffentlicht unter ODbL). Ausweisung zentraler Versorgungsbereich gemäß 
kommunaler Einzelhandelskonzepte. 

4.44.44.44.4 Exkurs: BundesweiteExkurs: BundesweiteExkurs: BundesweiteExkurs: Bundesweite    Trends im FahrradeinzelhandelTrends im FahrradeinzelhandelTrends im FahrradeinzelhandelTrends im Fahrradeinzelhandel    

Der Einzelhandel im Allgemeinen ist als dynamischer Wirtschaftsbereich zu charakterisieren 

und unterliegt seit einigen Jahrzehnten einem fortwährenden, dynamischen Veränderungs-

prozess. Maßgeblich sind dabei Veränderungen sowohl auf der Angebots- als auch auf der 

Nachfrageseite, die in einem engen gegenseitigen Wirkungszusammenhang stehen. Viele 
dieser allgemeinen Entwicklungsprozesse im Einzelhandelssektor können auch auf den 

Fahrradeinzelhandel übertragen werden, wobei in vielen Bereichen deutlich positivere 

Rahmenbedingungen zu erkennen sind.  

In Deutschland lässt sich ein anhaltender Trend zum Fahrradfahren beobachten. Abgesehen 
von hohen Spritpreisen sind es sowohl das steigende ökologische Bewusstsein der Bevölke-

rung als auch der Bedeutungsgewinn von Outdoor-Aktivitäten welcher das Fahrradfahren 

für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen beliebt macht.  
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MarktumfeldMarktumfeldMarktumfeldMarktumfeld    

Grundlegend zeigt sich der Markt im Fahrradeinzelhandel als weitestgehend gesättigt. An-

hand der absoluten Menge vorhandener Fahrräder in Deutschland (insgesamt rd. 70 
Millionen Stück) lässt sich ablesen, dass nahezu jeder Deutsche bereits über ein Zweirad 

verfügt. Trotzdem steigt die Anzahl der verkauften Exemplare in den letzten Jahren weiter 

leicht an. Dies ist neben dem zunehmenden Trend zum Fahrradfahren (verbunden mit dem 

Ausdruck eines bewussten Lebensstils) und dem konstanten Ersatz- und Modernisierungs-
bedarf insbesondere auch auf Innovationen in dem Bereich (wie Pedelecs oder E-Bikes) 

zurückzuführen. So hat der Anteil an E-Bikes in den letzten Jahren auf bundesdeutscher 

Ebene beständig zugenommen und umfasste im Jahre 2012 bereits nahezu 10 % der um-

gesetzten Fahrräder. Gleichzeitig erwirtschafteten die E-Bikes im Jahr 2012 bereits 34 % 

des Gesamtumsatzes im Fahrradsegment (vgl. Abbildung 3). 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 3333::::    Absoluter Absatz von FahrrädernAbsoluter Absatz von FahrrädernAbsoluter Absatz von FahrrädernAbsoluter Absatz von Fahrrädern    in Mio. und anteiligin Mio. und anteiligin Mio. und anteiligin Mio. und anteilig    nach Jahren im Zeitraum nach Jahren im Zeitraum nach Jahren im Zeitraum nach Jahren im Zeitraum 
2009 bis 20122009 bis 20122009 bis 20122009 bis 2012    

 
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Statistisches Bundesamt; Ifo Institut 2013. 

Im Fahrradeinzelhandel spiegelt sich zudem ein zunehmendes Qualitätsbewusstsein und 

der Wunsch nach Service- und Beratungsleistungen wider. Dies zeigt sich darin, dass ein 
Großteil der Umsätze mittlerweile über Ersatzteile, Zubehör und den Werkstatt- bzw. Repa-

raturservice getätigt werden.  

Vertriebswege und BetriebstypenVertriebswege und BetriebstypenVertriebswege und BetriebstypenVertriebswege und Betriebstypen    

Der Fahrradeinzelhandel verfügt gegenwärtig über eine begrenzte Bandbreite an Vertriebs-
formen und -kanälen. Anhand unterschiedlicher Vertriebskonzepte, 
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Zielgruppenausrichtungen und weiterer Merkmale lassen sich die im Folgenden charakteri-

sierten Formate voneinander abgrenzen. 

Der größte Anteil (69 %) an Fahrrädern wird über den Fachhandel und Fachmärkte veräu-
ßert. Zurückzuführen auf die Qualitäts- und Serviceorientierung der Kunden zeigt sich hier 

ein hoher Umsatzanteil von 79 % im Fahrradfachhandel, der in den letzten Jahren noch an-

gestiegen ist. In Relation zu den sonstigen Einzelhandelssektoren zeigt sich somit ein sehr 

hoher Anteil des Fachhandels. 

AbbildAbbildAbbildAbbildung ung ung ung 4444::::    Anteilige Vertriebswege für Fahrräder (bezogen auf verkaufte Stückzahlen) Anteilige Vertriebswege für Fahrräder (bezogen auf verkaufte Stückzahlen) Anteilige Vertriebswege für Fahrräder (bezogen auf verkaufte Stückzahlen) Anteilige Vertriebswege für Fahrräder (bezogen auf verkaufte Stückzahlen) 
2011201120112011        

     

Quelle:  Eigene Darstellung auf Basis EHI 2014. 

Zusammenfassung der Zusammenfassung der Zusammenfassung der Zusammenfassung der für das in Rede stehende Erweiterungsvorhaben relevanten für das in Rede stehende Erweiterungsvorhaben relevanten für das in Rede stehende Erweiterungsvorhaben relevanten für das in Rede stehende Erweiterungsvorhaben relevanten 

bundesweiten bundesweiten bundesweiten bundesweiten Entwicklungstrends und Marktstrukturen im FahrradeinzelhandelEntwicklungstrends und Marktstrukturen im FahrradeinzelhandelEntwicklungstrends und Marktstrukturen im FahrradeinzelhandelEntwicklungstrends und Marktstrukturen im Fahrradeinzelhandel    

� Innovationen wie E-Bikes oder Pedelecs prägen aktuell die Entwicklung des Fahr-
radhandels. Im Fachhandel sind derzeit dementsprechend Anpassungen in der 
Sortimentsstruktur und der Kundenansprache zu beobachten. 

� Insbesondere Zubehör sowie sonstige Dienstleistungen haben sich zu einem mar-
genstarken Umsatzbeitrag entwickelt; rd. ein Drittel des Umsatzes im 
Fahrradeinzelhandel wird inzwischen durch Zubehör, Ersatzteile, Dienstleistungen 
etc. umgesetzt8. 

� Der traditionelle Fachhandel verfügt über eine starke Position gegenüber fachfrem-
den Vertriebsschienen. Im Fahrradfachhandel beginnt jedoch sukzessive ein 
nachholender Strukturwandel mit zunehmenden Konzentrationserscheinungen. Die-
se sind zwar deutlich geringer ausgeprägt, als in anderen Branchen des 

                                                

8  Vgl.: Ifo Institut 2013. 
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Einzelhandels, bewirken aber einen Handlungsdruck auf herkömmliche Fachmarkt-
konzepte hinsichtlich der Modernisierung von Betriebsstrukturen 
(Verkaufsflächenerweiterung, Warendarbietung, Einkaufserlebnis etc.). 

� Da es sich um ein beratungsintensives Sortiment handelt, weist der stationäre Ein-
zelhandel (noch) eine vergleichsweise hohe Bedeutung gegenüber nicht stationären 
Vertriebskanälen auf. Die (langsam) wachsende Bedeutung des Online- und Ver-
sandvertriebswegs im Fahrradhandel bewirkt dennoch einen Anpassungsbedarf im 
stationären Fachhandel. Perspektivisch wird das „Einkaufserlebnis“ im Ladenge-
schäft (z. B. Vorhalten von „Teststrecken“) zu einem wichtigen 
Abgrenzungskriterium gegenüber den nicht-stationären Vertriebswegen. 

Vor Vor Vor Vor diesem Hintergrund der allgemeinen Entwicklungstrends können die Bestrebun-diesem Hintergrund der allgemeinen Entwicklungstrends können die Bestrebun-diesem Hintergrund der allgemeinen Entwicklungstrends können die Bestrebun-diesem Hintergrund der allgemeinen Entwicklungstrends können die Bestrebun-
gen des Vorhabenträgers zur Verkaufsflächenerweiterung und hier insb. zur gen des Vorhabenträgers zur Verkaufsflächenerweiterung und hier insb. zur gen des Vorhabenträgers zur Verkaufsflächenerweiterung und hier insb. zur gen des Vorhabenträgers zur Verkaufsflächenerweiterung und hier insb. zur 
Vergrößerung der Verkaufsflächen für die Durchwegung Vergrößerung der Verkaufsflächen für die Durchwegung Vergrößerung der Verkaufsflächen für die Durchwegung Vergrößerung der Verkaufsflächen für die Durchwegung als Reaktion auf diese darge-als Reaktion auf diese darge-als Reaktion auf diese darge-als Reaktion auf diese darge-
stellt westellt westellt westellt werden, da so insb. das Einkaufserlebnis der Kunden gesteigert werden soll. rden, da so insb. das Einkaufserlebnis der Kunden gesteigert werden soll. rden, da so insb. das Einkaufserlebnis der Kunden gesteigert werden soll. rden, da so insb. das Einkaufserlebnis der Kunden gesteigert werden soll.         

4.54.54.54.5 AngebotsanalyseAngebotsanalyseAngebotsanalyseAngebotsanalyse    

Die untersuchungsrelevanten Bestandsstrukturen im Sortiment Fahrräder und Zubehör 

werden im Untersuchungsraum insb. durch Fahrradfachmärkte und Fahrradfachgeschäfte 

geprägt, darüber hinaus halten einige Verbraucher- und Baumärkte das Sortiment Fahrrä-
der und Zubehör im Randsortiment vor. Basierend auf den erfassten 

Verkaufsflächenstrukturen lassen sich Umsatzabschätzungen für die einzelnen Betriebe und 

Lagebereiche ableiten. Differenziert nach Kommunen und Lagen stellt sich das im Sinne der 

Untersuchungsfragestellung relevante Angebot und die entsprechenden Umsätze im Un-
tersuchungsraum wie folgt dar (vgl. nachfolgende Tabelle): 
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Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 4444::::    UnteUnteUnteUntersuchungsrelevanter Verkaufsflächenbestand und Umsatz des Sortiments rsuchungsrelevanter Verkaufsflächenbestand und Umsatz des Sortiments rsuchungsrelevanter Verkaufsflächenbestand und Umsatz des Sortiments rsuchungsrelevanter Verkaufsflächenbestand und Umsatz des Sortiments 
FahrräderFahrräderFahrräderFahrräder    und Zubehörund Zubehörund Zubehörund Zubehör    im Untersuchungsraum nach Lagenim Untersuchungsraum nach Lagenim Untersuchungsraum nach Lagenim Untersuchungsraum nach Lagen    

KommuneKommuneKommuneKommune    LageLageLageLage    

AnzahlAnzahlAnzahlAnzahl    
BetriebeBetriebeBetriebeBetriebe    

VerkaufsflächeVerkaufsflächeVerkaufsflächeVerkaufsfläche    
(in m²)**(in m²)**(in m²)**(in m²)**    

UmsatzUmsatzUmsatzUmsatz    
(in Mio. Euro (in Mio. Euro (in Mio. Euro (in Mio. Euro 

p.a.)**p.a.)**p.a.)**p.a.)**    

Coesfeld* sonstige Lagen 
Coesfeld 

8 1.650 3,0 

Billerbeck ZVB Hauptzentrum 
Billerbeck 

1 <50 <0,25 

sonstige Lagen 
Billerbeck 

1 200 0,25 

Dülmen ZVB Innenstadt Dülmen 2 250 0,5 

ZVB Grund- 
versorgungszentrum  
Buldern 

1 400 0,5 

sonstige Lagen Dülmen 3 650 1,0 

Gescher sonstige Lagen 
Gescher 

2 500 0,75 

Nottuln ZVB Hauptzentrum 
Nottuln 

1 400 0,75 

sonstige Lagen Nottuln 1 <50 <0,25 

Rosendahl sonstige Lagen 
Rosendahl 

1 300 0,5 

Velen ZVB Ortszentrum Velen 1 150 0,25 

ZVB Ortszentrum 
Ramsdorf 

1 50 <0,25 

GesamtGesamtGesamtGesamt************    23232323    4.5504.5504.5504.550    ~ ~ ~ ~ 7,7,7,7,77775555    

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis eigener Erhebung 01/2015; VKF und Umsätze gerundet. 
*inkl. des in Rede stehenden Fahrradmarkts mit seiner aktuellen Bestandsverkaufsfläche im 
Sortiment Fahrräder und Zubehör (rd. 790 m² VKF). 
**Zum Schutz einzelbetrieblicher Daten sind VKF Daten auf 50 m² und Umsatzzahlen auf 
0,25 Mio. Euro gerundet. 
***Abweichungen in der Summe rundungsbedingt. 
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Entsprechend dem ausgeprägten Wettbewerbsumfeld im Untersuchungsraum sind für die 

dargestellten Angebotsstrukturen insgesamt unterdurchschnittliche Flächenproduktivitäten 

anzunehmen. Außerdem erwirtschaften Fahrradfachgeschäfte und –fachmärkte i. d. R. ei-
nen nicht unerheblichen Anteil ihres Gesamtumsatzes durch Reparatur- und 

Montagedienstleistungen in angegliederten Werkstätten. Dieser Anteil liegt regelmäßig bei 

>20 % des Gesamtumsatzes und wird nicht durch die oben dargestellten Umsätze abgebil-

det. Einige Anbieter betreiben darüber hinaus Webshops oder andere Formen des 
Versandhandels. Auch diese Umsatzanteile können nicht auf die Flächenleistungen der sta-

tionären Ladengeschäfte umgerechnet werden und werden somit nicht in den in Tabelle 4 

dargestellten Umsätzen abgebildet. 

Die untersuchungsrelevanten Bestandsstrukturen im Sortiment Fahrräder und Zubehör ver-

teilen sich unter räumlichen Gesichtspunkten vorwiegend auf die Hauptsiedlungskörper der 
einzelnen Städte und Gemeinden im Untersuchungsraum; in den zentralen Versorgungsbe-

reichen sind jedoch nur relativ wenige Betriebe verortet. Eine Konzentration der 

Angebotsstrukturen ist in den als Mittelzentren ausgewiesenen Städten Coesfeld und Dül-

men festzustellen. Entsprechend ihrer priorisierten Versorgungsfunktion übernehmen diese 

Städte auch eine (Teil-)Versorgung der umliegenden Grundzentren. In der Gemeinde Reken 
wurden keine untersuchungsrelevanten Angebotsstrukturen ermittelt.  

Insgesamt ist das Wettbewerbsumfeld im Sortiment Fahrräder und Zubehör demnach als 

ausgeprägt zu charakterisieren. Insbesondere im direkten Standortumfeld des in Rede ste-

henden Erweiterungsvorhabens ist die stärkste räumliche Konzentration von 

Fahrradfachgeschäften und -märkten festzustellen. Der Betriebstypenmix in der Waren-
gruppe Fahrräder und Zubehör ist im Untersuchungsraum vor allem durch 

Fahrradfachgeschäfte und kleinere -fachmärkte geprägt. Inklusive des in Rede stehenden 

Betriebs weisen lediglich sechs Betriebe im Untersuchungsraum eine Verkaufsfläche im Sor-

timent Fahrräder und Zubehör von rd. 300 m² oder mehr auf. Folglich ist davon 
auszugehen, dass das Planvorhaben sowohl heute als auch nach der Erweiterung einen sehr 

attraktiven Angebotsstandort im Untersuchungsraum darstellen wird. 

Die Abbildung 2 (Seite 13) verdeutlicht die räumliche Verteilung der Angebotsstrukturen im 

Sortiment Fahrräder und Zubehör im Untersuchungsraum. 

Als wichtigste außerhalb des Untersuchungsraums gelegene Standorte strukturprägender 
Wettbewerber im Sortiment Fahrräder und Zubehör können die nächstgelegenen Mittel-

zentren Ahaus und Borken sowie das nächstgelegene Oberzentrum Münster qualifiziert 

werden. Insbesondere in Münster sind mehrere großflächige Fahrradfachmärkte verortet. In 

den Mittelzentren Ahaus und Borken sind jeweils einige wenige dem Erweiterungsvorhaben 

systemähnliche Fahrradfachmärkte verortet. Im benachbarten Mittelzentrum Stadtlohn sind 
keine systemähnlichen Wettbewerbsstrukturen festzustellen. Auch im regionalen Umfeld 

können die sortimentsspezifischen Wettbewerbsstrukturen demnach als ausgeprägt bewer-

tet werden. 
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4.64.64.64.6 NachfrageanalyseNachfrageanalyseNachfrageanalyseNachfrageanalyse    

Für die Bewertung des Vorhabens sind neben der Kenntnis der angebotsseitigen Rahmen-
bedingungen auch die monetären Gegebenheiten auf der Nachfrageseite von Bedeutung. 

Anhand der ansässigen Bevölkerung und der vorhandenen einzelhandelsrelevanten Kauf-

kraft im Untersuchungsraum lässt sich das in einem Gebiet vorhandene 

einzelhandelsrelevante, sortimentsgruppenbezogene Kaufkraftpotenzial ermitteln. 

Zur Abbildung der Nachfragesituation wird in der vorliegenden Untersuchung auf sekun-

därstatistische Rahmendaten der IFH Retail Consultants zurückgegriffen. Die lokalen 

Einwohnerdaten lassen in Zusammenhang mit den einzelhandelsrelevanten Kaufkraftdaten 

eine Annäherung an das in einem Gebiet vorhandene sortimentsspezifische Kaufkraftpo-

tenzial zu.  

Die Stadt Coesfeld weist insgesamt eine einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer in Höhe 

von rd. 100,2 (IFH 2013) auf, d. h. sie liegt leicht oberhalb des bundesdeutschen Durch-

schnitts (=100,0). Die übrigen Kommunen im Untersuchungsraum weisen 

Kaufkraftkennziffern von rd. 93,8 (Gescher) bis rd. 103,2 (Nottuln) auf und bewegen sich 

somit um den bundesdeutschen Durchschnitt. Diese Kennziffern spiegeln sich auch in der 
Darstellung sortimentsspezifischer Kennzahlen im Segment Fahrräder und Zubehör wider 

(vgl. nachfolgende Abbildung). 
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 5555::::    Kaufkraft Kaufkraft Kaufkraft Kaufkraft im Sortiment Fahrräder und Zubehörim Sortiment Fahrräder und Zubehörim Sortiment Fahrräder und Zubehörim Sortiment Fahrräder und Zubehör    in Coesfeld und Umgebungin Coesfeld und Umgebungin Coesfeld und Umgebungin Coesfeld und Umgebung    

Kaufkraftniveau im Sortiment
Fahrräder und Zubehör

 

Quelle: Eigene Darstellung Stadt + Handel 2014 auf Grundlage der IfH Kaufkraftkennziffern 
Deutschland 2013, Kartengrundlage: ESRI (2005) PLZ-5-Gebiete. 

In Bezug auf das untersuchungsrelevante Sortiment Fahrräder und Zubehör, weist Coesfeld 

eine potenzielle Kaufkraft von rd. 1,0 Mio. Euro p.a. auf. Im übrigen Untersuchungsraum va-

riiert dieser Wert je Kommune zwischen rd. 0,3 Mio. Euro p.a. und rd. 1,2 Mio. Euro p.a. 
Aus den dargestellten Umsätzen der im Einzugsgebiet verorteten Betriebe sowie der ver-

fügbaren Kaufkraft im Sortiment Fahrräder und Zubehör kann die aktuelle Zentralität im 

untersuchungsrelevanten Sortiment für den Untersuchungsraum mit rd. 173 % berechnet 

werden (vgl. nachfolgende Tabelle): 
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Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 5555::::    Untersuchungsrelevante Untersuchungsrelevante Untersuchungsrelevante Untersuchungsrelevante NachfragesituationNachfragesituationNachfragesituationNachfragesituation    und Kaufkraft im Untersuchungsraum und Kaufkraft im Untersuchungsraum und Kaufkraft im Untersuchungsraum und Kaufkraft im Untersuchungsraum 
nach kommunaler Gliederungnach kommunaler Gliederungnach kommunaler Gliederungnach kommunaler Gliederung    

KommunenKommunenKommunenKommunen    EinwohnerEinwohnerEinwohnerEinwohner    

Sortiment FahrräderSortiment FahrräderSortiment FahrräderSortiment Fahrräder    und Zubehörund Zubehörund Zubehörund Zubehör    

KaufkraftKaufkraftKaufkraftKaufkraft****    
(in Mio. Eur(in Mio. Eur(in Mio. Eur(in Mio. Euro o o o 

p.a.)p.a.)p.a.)p.a.)    

Umsatz*Umsatz*Umsatz*Umsatz*    
(in Mio. Euro (in Mio. Euro (in Mio. Euro (in Mio. Euro 

p.a.)p.a.)p.a.)p.a.)    
ZentralitätZentralitätZentralitätZentralität****    

(in %)(in %)(in %)(in %)    

Coesfeld** 35.810 1,0 3,0 305 

Billerbeck 11.420 0,3 0,5 125 

Dülmen 45.870 1,2 2,0 170 

Gescher 16.890 0,4 0,75 190 

Nottuln 19.300 0,5 0,75 120 

Reken 14.410 0,4 *** *** 

Rosendahl 10.610 0,3 0,5 175 

Velen 12.940 0,3 0,25 115 

GesamtGesamtGesamtGesamt****************    161616167777....242424240000    4,44,44,44,4    ~ 7,75~ 7,75~ 7,75~ 7,75    173173173173    

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis eigener Berechnungen und eigener Erhebung 01/2015. Kauf-
kraftdaten: IFH 2013; Einwohnerdaten: IT NRW 2013. 
*Zum Schutz einzelbetrieblicher Daten sind Umsätze auf 0,25 Mio. Euro und Zentralitäten 
auf 5 % gerundet; Kaufkraftwerte auf 0,1 Mio. Euro gerundet. 
**inkl. des in Rede stehenden Fahrradmarkts mit seiner aktuellen Bestandsverkaufsfläche 
im Sortiment Fahrräder und Zubehör (rd. 790 m² VKF). 
***In der Gemeinde Reken wurden keine untersuchungsrelevanten Angebotsstrukturen 
ermittelt. 
****Abweichungen in der Summe rundungsbedingt. 

Entsprechend der ausgeprägten Wettbewerbssituation im Untersuchungsraum sind die sor-

timentsspezifischen Zentralitäten im Untersuchungsraum als überwiegend deutlich 
überdurchschnittlich zu qualifizieren. Insbesondere in der Stadt Coesfeld spiegelt sich die 

starke Angebotsstruktur im direkten Umfeld des Vorhabenstandorts in den kommunalen 

Zentralitätswerten für den Sortimentsbereich Fahrräder und Zubehör wider. 

4.74.74.74.7 Städtebauliche Analyse und Untersuchung der Standortstrukturen im Städtebauliche Analyse und Untersuchung der Standortstrukturen im Städtebauliche Analyse und Untersuchung der Standortstrukturen im Städtebauliche Analyse und Untersuchung der Standortstrukturen im 

UntersuchungsraumUntersuchungsraumUntersuchungsraumUntersuchungsraum    

Stadt + Handel greift, soweit vorliegend, auf städtebauliche Analysen zentraler Versor-

gungsbereiche im Untersuchungsraum aus den kommunalen Konzepten zurück, die durch 

Vor-Ort-Analysen im Sinne der Untersuchungsfragestellung ergänzt werden. Als Grundlage 
werden die Abgrenzungen der zentralen Versorgungsbereiche aus diesen Konzepten her-

angezogen. Die Innenstädte und kommunalen Nebenzentren sind städtebaurechtlich und 

landesplanerisch ein Schutzgut im Sinne des BauGB sowie der BauNVO. 



 

 22

In den Kommunen des Untersuchungsraums ist die Einordnung des untersuchungsrelevan-

ten Sortiments Fahrräder und Zubehör hinsichtlich der Zentrenrelevanz gemäß der 

jeweiligen lokalen Sortimentsliste nicht einheitlich geregelt. Folgende Übersicht verdeut-
licht, dass das geplante Hauptsortiment im Untersuchungsraum nur z. T. als zentrenrelevant 

eingestuft wird. 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 6666::::    Einordnung des Sortiments FahEinordnung des Sortiments FahEinordnung des Sortiments FahEinordnung des Sortiments Fahrräder rräder rräder rräder und Zubehör und Zubehör und Zubehör und Zubehör im Rahmen der kommunalen im Rahmen der kommunalen im Rahmen der kommunalen im Rahmen der kommunalen 
SortimentslistenSortimentslistenSortimentslistenSortimentslisten    

KommuneKommuneKommuneKommune    Einordnung im Rahmen der kommunalen SortimentslisteEinordnung im Rahmen der kommunalen SortimentslisteEinordnung im Rahmen der kommunalen SortimentslisteEinordnung im Rahmen der kommunalen Sortimentsliste    

Coesfeld nicht zentrenrelevant 

Billerbeck zentrenrelevantzentrenrelevantzentrenrelevantzentrenrelevant    

Dülmen zentrenrelevantzentrenrelevantzentrenrelevantzentrenrelevant    

Gescher nicht zentrenrelevant 

Nottuln zentrenrelezentrenrelezentrenrelezentrenrelevantvantvantvant    

Reken zentrenrelevantzentrenrelevantzentrenrelevantzentrenrelevant    

Rosendahl keine kommunale Sortimentsliste vorhanden 

Velen zentrenrelevantzentrenrelevantzentrenrelevantzentrenrelevant    

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage kommunaler Sortimentslisten. 

Im Folgenden werden alle zentralen Versorgungsbereiche im Untersuchungsraum charakte-

risiert, die gemäß jeweiliger kommunaler Sortimentsliste Fahrräder und Zubehör als 

zentrenrelevantes Sortiment einordnen. Die Darstellungen orientieren sich an den Aussa-

gen der jeweiligen kommunalen Einzelhandelskonzepte, die im Zuge der Erhebungen in 

01/2015 überprüft wurden. Im Rahmen der städtebaulichen Analyse werden demnach die 
zentralen Versorgungsbereiche als städtebaurechtliches und landesplanerisches Schutzgut 

im Sinne des BauGB sowie der BauNVO gewürdigt. 
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Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 7777::::    StStStStädtebauliche Einordnung des ZVB Hauptzentrum Billerbeckädtebauliche Einordnung des ZVB Hauptzentrum Billerbeckädtebauliche Einordnung des ZVB Hauptzentrum Billerbeckädtebauliche Einordnung des ZVB Hauptzentrum Billerbeck    

Hauptzentrum BillerbeckHauptzentrum BillerbeckHauptzentrum BillerbeckHauptzentrum Billerbeck    

LageLageLageLage    

Kommune Stadt Billerbeck 

Ausdehnung/ Straßen Bereich des Altstadtkerns bis L580/Richtengraben im Norden und 

Zum Alten Hof im Süden 

EinzugsgebietEinzugsgebietEinzugsgebietEinzugsgebiet    Stadt Billerbeck (Grundzentrum) 

EinzelhandelsstrukturEinzelhandelsstrukturEinzelhandelsstrukturEinzelhandelsstruktur    

Angebotsstruktur 
(Sortiment Fahrräder und 
Zubehör) 

Ein kleinteiliger Betrieb mit begrenzten Öffnungszeiten und einem 

deutlichen Betriebsschwerpunkt im Bereich der Reparatur- und Mon-

tagedienstleistungen 

Magnetbetrieb Edeka 

Verkehrliche EinordnungVerkehrliche EinordnungVerkehrliche EinordnungVerkehrliche Einordnung    

Motorisierter Verkehr Anbindung über die Landesstraßen L506, L580 und L581 

ÖPNV Anschluss an Regionalbahn sowie Buslinien 

RäumlichRäumlichRäumlichRäumlich----funktionale Einordnungfunktionale Einordnungfunktionale Einordnungfunktionale Einordnung    

Organisationsstruktur Kleinteilig strukturierte Bebauungsstrukturen mit teilweise historischer 

Bausubstanz 

ZVB-Abgrenzung 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Einzelhandelskonzept für die Stadt Billerbeck 2010. 
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Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 8888::::    Städtebauliche Einordnung des ZVB Innenstadt DülmenStädtebauliche Einordnung des ZVB Innenstadt DülmenStädtebauliche Einordnung des ZVB Innenstadt DülmenStädtebauliche Einordnung des ZVB Innenstadt Dülmen    

ZVB Innenstadt DülmenZVB Innenstadt DülmenZVB Innenstadt DülmenZVB Innenstadt Dülmen    

LLLLageageageage    

Kommune Stadt Dülmen 

Ausdehnung/ Straßen Lage in der Stadtmitte innerhalb des Kernorts Dülmen im Schnitt-

punkt der Hauptverkehrsachsen Münsterstraße / Halterner Straße, 

Borkener Straße / Lüdinghauser Straße und Coesfelder Straße. 

EinzugsgebietEinzugsgebietEinzugsgebietEinzugsgebiet    Stadt Dülmen (Mittelzentrum) und umliegende Grundzentren 

EinzelhandelsstrukturEinzelhandelsstrukturEinzelhandelsstrukturEinzelhandelsstruktur    

Angebotsstruktur 
(Sortiment Fahrräder und 
Zubehör) 

Ein Fahrradfachmarkt sowie ein Verbrauchermarkt mit relevantem 

Randsortiment 

Magnetbetriebe Textilkaufhaus Kress, Combi, Textilkaufhaus Ahlert, Drogeriefach-

markt Müller 

Verkehrliche EinordnungVerkehrliche EinordnungVerkehrliche EinordnungVerkehrliche Einordnung    

Motorisierter Verkehr Anbindung über Halterner Straße/Münsterstraße, Borkener Stra-

ße/Lüdinghauser Straße, Coesfelder Straße 

ÖPNV Anschluss an Buslinien 

RäumlichRäumlichRäumlichRäumlich----funktionale Einordnungfunktionale Einordnungfunktionale Einordnungfunktionale Einordnung    

Organisationsstruktur Wechsel aus kleinteilig strukturierten Bebauungsstrukturen mit teil-

weise historischer Bausubstanz sowie größeren Verkehrsachsen 

ZVB-Abgrenzung 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Dülmen 
(Fortschreibung) 2009. 
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Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 9999::::    Städtebauliche Einordnung des ZVB Städtebauliche Einordnung des ZVB Städtebauliche Einordnung des ZVB Städtebauliche Einordnung des ZVB Grundversorgungszentrum BuldernGrundversorgungszentrum BuldernGrundversorgungszentrum BuldernGrundversorgungszentrum Buldern    

ZVB ZVB ZVB ZVB Grundversorgungszentrum BuldernGrundversorgungszentrum BuldernGrundversorgungszentrum BuldernGrundversorgungszentrum Buldern    

LageLageLageLage    

Kommune Stadt Dülmen 

Ausdehnung/ Straßen Lage in der Ortsmitte innerhalb des Ortsteils Buldern entlang der 

Hauptverkehrsachse Weseler Straße 

EinzugsgebietEinzugsgebietEinzugsgebietEinzugsgebiet    Ortsteil Buldern und angrenzende ländliche Bereiche 

EinzelhandelsstrukturEinzelhandelsstrukturEinzelhandelsstrukturEinzelhandelsstruktur    

Angebotsstruktur 
(Sortiment Fahrräder und 
Zubehör) 

Ein Fahrradfachmarkt 

Magnetbetriebe K + K sowie in räumlicher Nähe Lidl 

Verkehrliche EinordnungVerkehrliche EinordnungVerkehrliche EinordnungVerkehrliche Einordnung    

Motorisierter Verkehr Anbindung über Weseler Straße und Max-Planck-Straße 

ÖPNV Anschluss an Regionalbahn sowie Buslinien 

RäumlichRäumlichRäumlichRäumlich----funktionale Einordnungfunktionale Einordnungfunktionale Einordnungfunktionale Einordnung    

Organisationsstruktur Lineare Prägung durch größere Verkehrsachsen 

ZVB-Abgrenzung 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Dülmen 
(Fortschreibung) 2009. 
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Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 10101010::::    Städtebauliche Einordnung des ZVB Städtebauliche Einordnung des ZVB Städtebauliche Einordnung des ZVB Städtebauliche Einordnung des ZVB Hauptzentrum NottulnHauptzentrum NottulnHauptzentrum NottulnHauptzentrum Nottuln    

ZVB ZVB ZVB ZVB Hauptzentrum NotHauptzentrum NotHauptzentrum NotHauptzentrum Nottulntulntulntuln    

LageLageLageLage    

Kommune Gemeinde Nottuln 

Ausdehnung/ Straßen Lage im Siedlungsschwerpunkt Nottuln zwischen    Daruper Stra-

ße/Potthof und Appelhülsener Straße 

EinzugsgebietEinzugsgebietEinzugsgebietEinzugsgebiet    Gemeinde Nottuln (Grundzentrum) 

EinzelhandelsstrukturEinzelhandelsstrukturEinzelhandelsstrukturEinzelhandelsstruktur    

Angebotsstruktur 
(Sortiment Fahrräder und 
Zubehör) 

Ein Fahrradfachmarkt 

Magnetbetriebe Edeka, K + K, Aldi, Lidl 

Verkehrliche EinordnungVerkehrliche EinordnungVerkehrliche EinordnungVerkehrliche Einordnung    

Motorisierter Verkehr Anbindung über Autobahn A43, Bundesstraße B525 

ÖPNV Anschluss an Buslinien 

RäumlichRäumlichRäumlichRäumlich----funktionale Einordnungfunktionale Einordnungfunktionale Einordnungfunktionale Einordnung    

Organisationsstruktur Wechsel aus kleinteilig strukturierten Bebauungsstrukturen mit teilwei-

se historischer Bausubstanz sowie größeren Verkehrsachsen 

ZVB-Abgrenzung 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die Gemeinde 
Nottuln 2009. 
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Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 11111111::::    Städtebauliche Einordnung des ZVB Städtebauliche Einordnung des ZVB Städtebauliche Einordnung des ZVB Städtebauliche Einordnung des ZVB Ortszentrum VelenOrtszentrum VelenOrtszentrum VelenOrtszentrum Velen    

ZVB ZVB ZVB ZVB Ortszentrum VelenOrtszentrum VelenOrtszentrum VelenOrtszentrum Velen    

LageLageLageLage    

Kommune Stadt Velen 

Ausdehnung/ Straßen Lage im Siedlungsschwerpunkt Velen im Kreuzungsbereich Ramsdor-

fer Straße/Coesfelder Straße/Kardinal-von-Galen-Straße     

EinzugsgebietEinzugsgebietEinzugsgebietEinzugsgebiet    Stadt Velen (Grundzentrum) 

EinzelhandelsstrukturEinzelhandelsstrukturEinzelhandelsstrukturEinzelhandelsstruktur    

Angebotsstruktur 
(Sortiment Fahrräder und 
Zubehör) 

Ein Fahrradfachgeschäft 

Magnetbetriebe Kaufpark, Aldi, Lidl 

Verkehrliche EinordnungVerkehrliche EinordnungVerkehrliche EinordnungVerkehrliche Einordnung    

Motorisierter Verkehr Anbindung über Coesfelder Straße/Volbertskamp Anbindung an die 

Bundesstraßen B67 und B525 

ÖPNV Anschluss an Buslinien 

RäumlichRäumlichRäumlichRäumlich----funktionale Einordnungfunktionale Einordnungfunktionale Einordnungfunktionale Einordnung    

Organisationsstruktur Kleinteilig strukturierte und aufgelockerte Bebauungsstrukturen  

ZVB-Abgrenzung 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Velen 2014. 
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Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 12121212::::    Städtebauliche Einordnung des ZVB Ortszentrum RamsdorfStädtebauliche Einordnung des ZVB Ortszentrum RamsdorfStädtebauliche Einordnung des ZVB Ortszentrum RamsdorfStädtebauliche Einordnung des ZVB Ortszentrum Ramsdorf    

ZVB Ortszentrum RamsdorfZVB Ortszentrum RamsdorfZVB Ortszentrum RamsdorfZVB Ortszentrum Ramsdorf    

LageLageLageLage    

Kommune Stadt Velen 

Ausdehnung/ Straßen Lage im Siedlungsschwerpunkt Ramsdorf entlang Lange Straße     

EinzugsgebietEinzugsgebietEinzugsgebietEinzugsgebiet    Ortsteil Ramsdorf 

EinzelhandelsstrukturEinzelhandelsstrukturEinzelhandelsstrukturEinzelhandelsstruktur    

Angebotsstruktur 
(Sortiment Fahrräder und 
Zubehör) 

Ein Fahrradfachgeschäft 

Magnetbetriebe Netto 

Verkehrliche EinordnungVerkehrliche EinordnungVerkehrliche EinordnungVerkehrliche Einordnung    

Motorisierter Verkehr Anbindung über Velener Straße/Borkener Straße 

ÖPNV Anschluss an Buslinien 

RäumlichRäumlichRäumlichRäumlich----funktionale Einordnungfunktionale Einordnungfunktionale Einordnungfunktionale Einordnung    

Organisationsstruktur Kleinteilig strukturierte und aufgelockerte Bebauungsstrukturen  

ZVB-Abgrenzung 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Velen 2014. 
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5555 AuswirkungsanalyseAuswirkungsanalyseAuswirkungsanalyseAuswirkungsanalyse    

Die Auswirkungsanalyse basiert auf unterschiedlichen Bewertungsansätzen, welche in der 

Zusammenführung eine Einschätzung zum perspektivischen Standortgewicht und den Aus-

wirkungen des Planvorhabens auf Zentren- und Standort- sowie Versorgungsstrukturen 

zulässt. 

5.15.15.15.1 Relation der sortimentsspezifischen Verkaufsflächen im Bestand zum Relation der sortimentsspezifischen Verkaufsflächen im Bestand zum Relation der sortimentsspezifischen Verkaufsflächen im Bestand zum Relation der sortimentsspezifischen Verkaufsflächen im Bestand zum 

ErweiterungsvorhabenErweiterungsvorhabenErweiterungsvorhabenErweiterungsvorhaben    

Folgend werden die untersuchungsrelevanten sortimentsspezifischen Verkaufsflächenbe-

standsdaten der einzelnen Kommunen im Untersuchungsraum dem Flächenprogramm des 
in Rede stehenden Erweiterungsvorhabens (im Sortiment: Fahrräder und Zubehör) gegen-

übergestellt (vgl. nachfolgende Tabelle). 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 13131313::::    VerkVerkVerkVerkaufsflächenrelation des Planvorhabens zum Bestand im Untersuchungsraum aufsflächenrelation des Planvorhabens zum Bestand im Untersuchungsraum aufsflächenrelation des Planvorhabens zum Bestand im Untersuchungsraum aufsflächenrelation des Planvorhabens zum Bestand im Untersuchungsraum 
im Sortiment Fahrräderim Sortiment Fahrräderim Sortiment Fahrräderim Sortiment Fahrräder    und Zubehörund Zubehörund Zubehörund Zubehör    

KommuneKommuneKommuneKommune    

VerkaufsflächeVerkaufsflächeVerkaufsflächeVerkaufsfläche    

(in m²)**(in m²)**(in m²)**(in m²)******    

VerkaufsflächenVerkaufsflächenVerkaufsflächenVerkaufsflächen----
relation Radwelt (Be-relation Radwelt (Be-relation Radwelt (Be-relation Radwelt (Be-

stand) zur jeweiligen stand) zur jeweiligen stand) zur jeweiligen stand) zur jeweiligen 

KommuneKommuneKommuneKommune    

(in %)(in %)(in %)(in %)************    

VerkaufsflächenVerkaufsflächenVerkaufsflächenVerkaufsflächen----
relation Radwelt (nach relation Radwelt (nach relation Radwelt (nach relation Radwelt (nach 

EEEErweiterung) zur jewei-rweiterung) zur jewei-rweiterung) zur jewei-rweiterung) zur jewei-

ligen ligen ligen ligen KommuneKommuneKommuneKommune    

(in %)(in %)(in %)(in %)************    

Coesfeld* 1.650 50 90 

Billerbeck 250 315 590 

Dülmen 1.250 65 120 

Gescher 500 160 295 

Nottuln 400 200 370 

Reken ** ** ** 

Rosendahl 300 265 490 

Velen 200 395 735 

Gesamt***Gesamt***Gesamt***Gesamt*******    4.5504.5504.5504.550    17171717    32323232    

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis eigener Berechnung und eigener Erhebung 01/2015. 
*inkl. des in Rede stehenden Fahrradmarkts mit seiner aktuellen Bestandsverkaufsfläche im 
Sortiment Fahrräder und Zubehör (rd. 790 m² VKF). 
**In der Gemeinde Reken wurden keine untersuchungsrelevanten Angebotsstrukturen er-
mittelt. 
***Zum Schutz einzelbetrieblicher Daten sind VKF Daten auf 50 m² und die Verkaufsflä-
chenrelation auf 5 % gerundet. 
****Abweichungen in den Summen rundungsbedingt. 

Wie die dargestellte sortimentsspezifische Relation der Verkaufsfläche im Bereich Fahrräder 
und Zubehör belegt, hat das Flächenprogramm des Erweiterungsvorhabens im Vergleich zu 

den Bestandsstrukturen ein nennenswertes Gewicht: 



 

 30

� Schon heute kann der in Rede stehende Fahrradmarkt als größter Betrieb hinsicht-

lich der für das Sortiment Fahrräder und Zubehör zur Verfügung stehenden 

Verkaufsfläche im gesamten Untersuchungsraum qualifiziert werden. 

� Im Sortimentsbereich Fahrräder und Zubehör machen die rd. 790 m² sortimentsspe-

zifischer Verkaufsfläche des in Rede stehenden Fahrradmarkts aktuell rd. 17 % der 

im gesamten Untersuchungsraum vorgehaltenen sortimentsspezifischen Verkaufsflä-

che aus. Perspektivisch steigt dieser Wert durch die in Rede stehende 
Verkaufsflächenerweiterung auf rd. 32 %. Das bedeutet, dass perspektivisch rd. 1/3 

der Gesamtverkaufsfläche des Sortiments Fahrräder und Zubehör im Untersu-

chungsraum durch den in Rede stehenden Fahrradfachmarkt vorgehalten wird. In 

diesem Zusammenhang muss jedoch nochmals auf das besondere Flächenkonzept 

des in Rede stehenden Erweiterungsvorhabens hingewiesen werden: So ist ein 
Großteil der Erweiterungsfläche als Verkehrsfläche konzipiert, die der Durchwegung 

des Fahrradmarkts und der Heranführung des Kunden an die Ware sowie zu Test-

zwecken der Ware („Teststrecke“ zur Probefahrt der Fahrräder) dient. Diese Flächen 

sind zwar als Verkaufsflächen zu bewerten, dienen jedoch nicht der reinen Waren-

darstellung, so dass das Erweiterungsvorhaben vielmehr auf eine Attraktivierung der 
Warendarstellung und nur bedingt auf eine Ausweitung des Warenangebots abzielt. 

� Schon in seiner heutigen Ausprägung übersteigt die durch den in Rede stehenden 

Fahrradfachmarkt vorgehaltene Verkaufsfläche im Sortiment Fahrräder und Zubehör 

die sortimentsspezifische Gesamtverkaufsfläche vieler Kommunen im Untersu-

chungsraum. Perspektivisch übertrifft die sortimentsspezifische Verkaufsfläche des in 
Rede stehenden Fahrradmarkts nach erfolgter Erweiterung die Gesamtverkaufsflä-

chen im Sortiment Fahrräder und Zubehör aller anderen Kommunen im 

Untersuchungsraum. 

� Im Vergleich mit den nicht im Untersuchungsraum gelegenen Mittel- und Oberzen-
tren Münster, Ahaus und Borken wird jedoch deutlich, dass dort jeweils mindestens 

ein Fahrradfachmarkt verortet ist, der als systemähnlich (> 1.000 m² GVKF) zu dem 

in Rede stehenden Erweiterungsvorhaben eingeordnet werden kann. 

Als erster Anhaltswert verdeutlicht die Verkaufsflächenrelation des in Rede stehenden Als erster Anhaltswert verdeutlicht die Verkaufsflächenrelation des in Rede stehenden Als erster Anhaltswert verdeutlicht die Verkaufsflächenrelation des in Rede stehenden Als erster Anhaltswert verdeutlicht die Verkaufsflächenrelation des in Rede stehenden 

Erweiterungsvorhabens gegenüber den Bestandsverkaufsflächen die überdurchschnitt-Erweiterungsvorhabens gegenüber den Bestandsverkaufsflächen die überdurchschnitt-Erweiterungsvorhabens gegenüber den Bestandsverkaufsflächen die überdurchschnitt-Erweiterungsvorhabens gegenüber den Bestandsverkaufsflächen die überdurchschnitt-
liche Größenordnung des Vorhabens nach eliche Größenordnung des Vorhabens nach eliche Größenordnung des Vorhabens nach eliche Größenordnung des Vorhabens nach erfolgter Erweiterung und die ansatzweise rfolgter Erweiterung und die ansatzweise rfolgter Erweiterung und die ansatzweise rfolgter Erweiterung und die ansatzweise 

daraus abzuleitende Marktbedeutung im Versorgundaraus abzuleitende Marktbedeutung im Versorgundaraus abzuleitende Marktbedeutung im Versorgundaraus abzuleitende Marktbedeutung im Versorgungssystem des Untersuchungs-gssystem des Untersuchungs-gssystem des Untersuchungs-gssystem des Untersuchungs-

raumsraumsraumsraums. Die nächstgelegenen Mittel. Die nächstgelegenen Mittel. Die nächstgelegenen Mittel. Die nächstgelegenen Mittel----    und Oberzentrum außerhalb des und Oberzentrum außerhalb des und Oberzentrum außerhalb des und Oberzentrum außerhalb des 

Untersuchungsraums weisen jedoch Betriebe mit ähnlicheUntersuchungsraums weisen jedoch Betriebe mit ähnlicheUntersuchungsraums weisen jedoch Betriebe mit ähnlicheUntersuchungsraums weisen jedoch Betriebe mit ähnlichennnn    VerkaufsflächendimensVerkaufsflächendimensVerkaufsflächendimensVerkaufsflächendimensio-io-io-io-

nen auf.nen auf.nen auf.nen auf.    
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5.25.25.25.2 Absatzwirtschaftliche und städtebaulicheAbsatzwirtschaftliche und städtebaulicheAbsatzwirtschaftliche und städtebaulicheAbsatzwirtschaftliche und städtebauliche    Auswirkungen desAuswirkungen desAuswirkungen desAuswirkungen des    

VorhabensVorhabensVorhabensVorhabens    

Die Ermittlung der durch das Vorhaben ausgelösten Umsatzumverteilungen in dem unter-

suchungsrelevanten Sortimentsbereich ist ein zentraler Analyseschritt des Verträglichkeits-

gutachtens. Aus diesem wird erkennbar, von welchen Einzelhandelsstandorten und somit 
letztlich aus welchen Kommunen und wiederum aus welchen städtebaulichen Lagen eine 

Umsatzumverteilung in welcher Größenordnung zu erwarten sein wird. Damit steht ein ab-

satzwirtschaftliches Untersuchungsergebnis fest, das Rückschlüsse auf die daraus resultie-

renden Auswirkungen in dem untersuchungsrelevanten Sortimentsbereich auf die zentralen 

Versorgungsbereiche der Kommunen und die Versorgungsstruktur der Bevölkerung im Un-
tersuchungsraum zulässt. 

Bei der Prognose der Auswirkungen eines Erweiterungsvorhabens ist von der gegebenen 

städtebaulichen Situation auszugehen. Diese wird nicht nur von den anderen vorhandenen 

Einzelhandelsbetrieben, sondern auch durch den Betrieb, dessen Erweiterung geplant ist, 

in seinem bisherigen Bestand geprägt (vgl. Urteile des OVG NRW vom 06.11.2008 (10A 
1417/07 und 10A/ 2601/07), bestätigt durch das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG 4 B 

3.09 und 4 B 4.09)). 

„Bei der Beurteilung ist daher der gegenwärtige Betrieb in der vorhandenen Größe mit 

seinen möglicherweise bereits bestehenden Auswirkungen auf den zentralen Versorgungs-

bereich mit dem Zustand zu vergleichen, der (prognostiziert) nach Umsetzung der 
geplanten Erweiterung bestehen wird“ (vgl. Begründung zum Urteil des OVG NRW (10 A 

2601/07)).  

Damit unterscheidet sich die Bewertung eines bestehenden Marktes im Rahmen der Aus-

wirkungsbeurteilung von den bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, bei denen das 
Erweiterungsvorhaben als Gesamtbetrieb in seiner Größe nach Erweiterung zu betrachten 

ist. 

Absatzwirtschaftliche EinordnungAbsatzwirtschaftliche EinordnungAbsatzwirtschaftliche EinordnungAbsatzwirtschaftliche Einordnung    

Die Bestandsumsätze und die zu erwartenden Vorhabenumsätze wurden in den Kapi-

teln 3.1 und   hergeleitet. Aufgrund der deutlich überdurchschnittlichen perspektivischen 
Verkaufsflächengröße des in Rede stehenden Fahrradfachmarkts wird aus fachgutachterli-

cher Sicht erwartet, dass ein gewisser Umsatzanteil absehbar durch Kaufkraftzuflüsse von 

außerhalb des Untersuchungsraums rekrutiert wird. Dieser umverteilungsneutrale Vorha-

benumsatzanteil („Streuumsätze“ durch Mobilitätsaspekte oder Zufallseinkäufe) wird bei rd. 

15 % für das in Rede stehende Erweiterungsvorhaben angesetzt. Die daraus abzuleitenden 
Umsatzumverteilungen in der untersuchungsrelevanten Warengruppe Fahrräder und Zube-

hör werden in der folgenden Tabelle für das Erweiterungsvorhaben differenziert nach den 

oben aufgeführten Lagebereichen dargestellt. 
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Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 14141414::::    VVVVorhabenbedingte Umsatzumverteilungen orhabenbedingte Umsatzumverteilungen orhabenbedingte Umsatzumverteilungen orhabenbedingte Umsatzumverteilungen bei der Realisierung einer Gesamtver-bei der Realisierung einer Gesamtver-bei der Realisierung einer Gesamtver-bei der Realisierung einer Gesamtver-
kaufsfläche von rd. 1.550 m² kaufsfläche von rd. 1.550 m² kaufsfläche von rd. 1.550 m² kaufsfläche von rd. 1.550 m² für die Bestandsstrukturen des Untersuchungsraums für die Bestandsstrukturen des Untersuchungsraums für die Bestandsstrukturen des Untersuchungsraums für die Bestandsstrukturen des Untersuchungsraums 
im Sortiment Fahrräderim Sortiment Fahrräderim Sortiment Fahrräderim Sortiment Fahrräder    und Zubehörund Zubehörund Zubehörund Zubehör    nach Lagennach Lagennach Lagennach Lagen    

KommuneKommuneKommuneKommune    LageLageLageLage    

FahrräderFahrräderFahrräderFahrräder    und Zubehörund Zubehörund Zubehörund Zubehör    

UmsatzUmsatzUmsatzUmsatz    
(in Mio. Euro(in Mio. Euro(in Mio. Euro(in Mio. Euro    

p.a.)**p.a.)**p.a.)**p.a.)**    

UmverteilungUmverteilungUmverteilungUmverteilung    
(in Mio. Euro (in Mio. Euro (in Mio. Euro (in Mio. Euro 

p.a.)p.a.)p.a.)p.a.)********    

UmverteilungUmverteilungUmverteilungUmverteilung    
(in %)(in %)(in %)(in %)********    

Coesfeld* sonstige Lagen 
Coesfeld 

1,5 0,25 17 

Billerbeck ZVB Hauptzentrum 
Billerbeck 

<0,25 *** *** 

sonstige Lagen 
Billerbeck 

0,25 0,05 7 

Dülmen ZVB Innenstadt Dülmen 0,5 *** *** 

ZVB Grund- 
versorgungszentrum  
Buldern 

0,5 0,05 5 

sonstige Lagen Dülmen 1,0 0,05 3 

Gescher sonstige Lagen 
Gescher 

0,75 0,05 5 

Nottuln ZVB Hauptzentrum Not-
tuln 

0,75 0,05 11 

sonstige Lagen Nottuln <0,25 *** *** 

Rosendahl sonstige Lagen 
Rosendahl 

0,5 0,05 11 

Velen ZVB Ortszentrum Velen 0,25 *** *** 

ZVB Ortszentrum 
Ramsdorf 

<0,25 *** *** 

Umverteilungsneutraler 
Vorhabenumsatz 

**** 0,1 **** 

Gesamt****Gesamt****Gesamt****Gesamt********    6,26,26,26,25555    0,60,60,60,65555    ----    

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis eigener Erhebung 01/2015. 
*ohne die Bestandsstrukturen des in Rede stehenden Erweiterungsvorhabens. 
**Zum Schutz einzelbetrieblicher Daten sind Umsatzzahlen auf 0,25 Mio. Euro und Umver-
teilungen auf 0,05 Mio. Euro gerundet; die prozentualen Umverteilungswerte beziehen sich 
auf die ungerundeten Ausgangswerte  
***empirisch nicht darstellbar (<0,025 Mio. Euro), Umsatzumverteilung ohne städtebauliche 
Relevanz 
****nicht darstellbar. 
*****Abweichungen in der Summe rundungsbedingt. 

Städtebauliche und versorgungsstrukturelle Einordnung und Bewertung derStädtebauliche und versorgungsstrukturelle Einordnung und Bewertung derStädtebauliche und versorgungsstrukturelle Einordnung und Bewertung derStädtebauliche und versorgungsstrukturelle Einordnung und Bewertung der    

UmsatzumverteilUmsatzumverteilUmsatzumverteilUmsatzumverteilungenungenungenungen    

Die Umsatzumverteilungen verdeutlichen, dass die monetären Umsatzumverteilungswerte 
zwar relativ gering ausfallen. Allerdings entfallen die Umsatzumverteilungen in den meisten 
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Lagen auf einzelne Betriebe. Zwar ist das Sortiment Fahrräder und Zubehör nicht in allen im 

Untersuchungsraum liegenden Kommunen als zentrenrelevant eingeordnet und selbst in 

den Kommunen, die Fahrräder und Zubehör als zentrenrelevant ausgewiesen haben, haben 
die meisten Fahrradfachmärkte und -geschäfte keine strukturprägende Bedeutung für die 

jeweiligen zentralen Versorgungsbereiche. Allerdings wird die Versorgungsstruktur in der 

Sortimentsgruppe Fahrräder und Zubehör größtenteils durch einzelne Betriebe in den je-

weiligen Kommunen des Untersuchungsraums vorgehalten, sodass vorhabenbedingte 
Betriebsaufgaben einzelner Anbieter in einigen Kommunen als mehr als unwesentliche 

Auswirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung im Sortiment Fahrräder und Zubehör 

gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO zu bewerten sind. 

Es ist davon auszugehen, dass von der Erweiterung des Fahrradfachmarkts am Planstandort 

eine Umsatzumverteilung im untersuchungsrelevanten Sortiment Fahrräder und Zubehör 
von insgesamt rd. 0,65 Mio. Euro p.a. ausgehen wird (vgl. Tabelle 14). Abzüglich der um-

verteilungsneutralen Vorhabenumsätze („Streuumsätze“ durch Mobilitätsaspekte oder 

Zufallseinkäufe) von rd. 15 % gehen Umverteilungen von rd. 0,55 Mio. Euro p.a. zu Lasten 

von Wettbewerbern im Untersuchungsraum aus. Im Folgenden werden diese Umverteilun-

gen lagebezogen dargestellt, um das Vorhaben unter städtebaulichen und 
versorgungsstrukturellen Gesichtspunkten bewerten zu können. 

Auswirkungen auf die Stadt Coesfeld 

In der Stadt Coesfeld sind neben dem in Rede stehenden Fahrradfachmarkt Radwelt weite-

re vier Betriebe, die das Sortiment Fahrräder und Zubehör im Hauptsortiment führen (drei 

Fahrradfachmärkte und ein –fachgeschäft), und drei Anbieter, die Fahrräder und Zubehör 
im Randsortiment vorhalten (zwei Verbrauchermärkte und ein Baumarkt), verortet. Auf die 

Stadt Coesfeld entfallen vorhabenbedingte Umsatzumverteilungen von rd. 17 % bzw. von 

rd. 0,25 Mio. Euro p.a. Die Umverteilungen in Coesfeld entfallen aufgrund der Systemähn-

lichkeit und der räumlichen Nähe zum in Rede stehenden Erweiterungsvorhaben 
insbesondere auf die drei Fahrradfachmärkte. Das Sortiment Fahrräder und Zubehör wird 

nicht in den zentralen Versorgungsbereichen der Stadt Coesfeld vorgehalten und ist zudem 

als nicht zentrenrelevant in der Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts für 

die Stadt Coesfeld eingeordnet. 

Vor diesem Hintergrund sind zwar vorhabenbedingte Betriebsaufgaben einzelner Wettbe-
werber in Coesfeld nicht auszuschließen, negative städtebauliche Auswirkungen oder mehr 

als unwesentliche Auswirkungen auf die versorgungsstrukturelle Angebotssituation sind je-

doch nicht zu erwarten, da das Sortiment Fahrräder und Zubehör in Coesfeld nicht als 

zentrenrelevant eingeordnet ist, keine Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in 

Coesfeld zu erwarten sind und entsprechend der starken und räumlich konzentrierten An-
gebotsstruktur in Coesfeld selbst bei einer vorhabenbedingten Betriebsaufgabe keine mehr 

als unwesentlichen Auswirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung in Coesfeld zu er-

warten sind. 
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Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich Hauptzentrum Billerbeck 

Im zentralen Versorgungsbereich Billerbeck ist ein kleinflächiges Fahrradfachgeschäft mit 

begrenzten Öffnungszeiten sowie einem deutlichen Betriebsschwerpunkt im Bereich der 
Werkstattdienstleistungen verortet. Gemäß Billerbecker Sortimentsliste sind Fahrräder und 

Zubehör als zentrenrelevant eingeordnet. Aufgrund der sehr geringen monetären und pro-

zentualen Umverteilungswerte sowie der nur geringen Systemähnlichkeit zum in Rede 

stehenden Erweiterungsvorhaben ist eine vorhabenbedingte Marktaufgabe des Fahrrad-
fachgeschäfts im Hauptzentrum Billerbeck und dementsprechende Auswirkungen auf den 

zentralen Versorgungsbereich aus fachgutachterlicher Sicht nicht zu erwarten. 

Auswirkungen auf sonstige Lagen in Billerbeck 

Außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen ist in Billerbeck ein weiterer untersu-

chungsrelevanter Anbieter des Sortiments Fahrräder und Zubehör verortet 
(Fahrradfachmarkt). Auf diesen entfallen vorhabenbedingte Umsatzumverteilungen von 

rd. 7 % bzw. von rd. 0,05 Mio. Euro p.a. Eine Betriebsaufgabe ist aus fachgutachterlicher 

Sicht zwar nicht wahrscheinlich, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Negative städ-

tebauliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche sind vor dem Hintergrund der 

Lage des Betriebs außerhalb eines ZVB nicht zu erwarten. Mehr als unwesentliche Auswir-
kungen auf die versorgungsstrukturelle Angebotssituation in Billerbeck sind jedoch bei 

einer nicht auszuschließenden vorhabenbedingten Betriebsaufgabe des Fahrradfachmarkts 

nicht auszuschließen, da das im ZVB Billerbeck verortete Fachgeschäft lediglich ein sehr re-

duziertes Angebot vorhält und entsprechend seiner Betriebsspezifika (begrenzte 

Öffnungszeiten, Betriebsschwerpunkt im Bereich der Werkstattdienstleistungen) aus fach-
gutachterlicher Sicht nicht die Versorgung der Bevölkerung in Billerbeck im Sortiment 

Fahrräder und Zubehör gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO aufrecht erhalten kann. 

Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich Innenstadt Dülmen 

Im ZVB Innenstadt Dülmen ist ein Fachmarkt, der das Sortiment Fahrräder und Zubehör im 
Hauptsortiment führt und ein Anbieter (Verbrauchermarkt), der Fahrräder und Zubehör im 

Randsortiment vorhält, verortet. Für den ZVB Innenstadt Dülmen können empirisch keine 

vorhabenbedingten Umsatzumverteilungen dargestellt werden. Gemäß Dülmener Sorti-

mentsliste sind Fahrräder und Zubehör als zentrenrelevant eingeordnet. Aufgrund der 

geringen monetären und prozentualen Umverteilungswerte sind vorhabenbedingte Markt-
aufgaben im ZVB Dülmen und dementsprechende negative städtebauliche Auswirkungen 

auf den zentralen Versorgungsbereich nicht zu erwarten. 

Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich Grundversorgungszentrum Buldern 

(Dülmen) 

Im zentralen Versorgungsbereich Buldern (Dülmen) ist ein Fachmarkt, der das Sortiment 
Fahrräder und Zubehör im Hauptsortiment führt, verortet. Auf den ZVB Buldern (Dülmen) 

entfallen vorhabenbedingte Umsatzumverteilungen von rd. 5 % bzw. von rd. 0,05 Mio. Euro 

p.a. Aufgrund der relativ geringen monetären und prozentualen Umverteilungswerte sind 
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vorhabenbedingte Marktaufgaben im ZVB Buldern (Dülmen) und dementsprechende nega-

tive städtebauliche Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich nicht zu erwarten. 

Auswirkungen auf sonstige Lagen in Dülmen 

Außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen sind in Dülmen zwei weitere Fahrradfach-

märkte sowie ein Verbrauchermarkt, der Fahrräder und Zubehör im Randsortiment 

anbietet, verortet. Auf diese entfallen vorhabenbedingte Umsatzumverteilungen von 

rd. 3 % bzw. von rd. 0,05 Mio. Euro p.a. Vorhabenbedingte Betriebsaufgaben sind aus 
fachgutachterlicher Sicht demnach nicht zu erwarten, so dass auch mehr als unwesentliche 

Auswirkungen auf die versorgungsstrukturelle Angebotssituation in Dülmen ausgeschlossen 

werden können. 

Auswirkungen auf die Stadt Gescher 

In der Stadt Gescher ist ein Fahrradfachmarkt und ein Anbieter, der Fahrräder und Zubehör 
im Randsortiment vorhält (Baumarkt), in sonstigen Lagen verortet. Auf die Stadt Gescher 

entfallen vorhabenbedingte Umsatzumverteilungen von rd. 5 % bzw. von 

rd. 0,05 Mio. Euro p.a. Die Umverteilungen in Gescher entfallen aufgrund der Systemähn-

lichkeit zum in Rede stehenden Erweiterungsvorhaben insbesondere auf den 

Fahrradfachmarkt. Das Sortiment Fahrräder und Zubehör wird nicht in den zentralen Ver-
sorgungsbereichen der Stadt Gescher vorgehalten und ist zudem gemäß kommunaler 

Sortimentsliste als nicht zentrenrelevant eingeordnet. 

Vor diesem Hintergrund sind vorhabenbedingte Betriebsaufgaben in Gescher nicht zu er-

warten. Negative städtebauliche Auswirkungen oder mehr als unwesentliche Auswirkungen 

auf die versorgungsstrukturelle Angebotssituation sind dementsprechend nicht zu erwar-
ten. 

Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich Hauptzentrum Nottuln 

Im zentralen Versorgungsbereich Nottuln ist ein Fahrradfachmarkt verortet. Gemäß kom-

munaler Sortimentsliste sind Fahrräder und Zubehör als zentrenrelevant eingeordnet. Auf 
den ZVB Nottuln entfallen vorhabenbedingte Umsatzumverteilungen von rd. 11 % bzw. von 

rd. 0,05 Mio. Euro p.a. Aufgrund dieser monetären und prozentualen Umverteilungswerte 

ist eine vorhabenbedingte Marktaufgabe im ZVB Nottuln nicht auszuschließen. Darüber 

hinaus sind mehr als unwesentliche Auswirkungen auf die versorgungsstrukturelle Ange-

botssituation in Nottuln bei einer vorhabenbedingten Betriebsaufgabe zu erwarten, da der 
im ZVB Nottuln verortete Fahrradfachmarkt als einziger Anbieter das Hauptsortiment Fahr-

räder und Zubehör in Nottuln vorhält. Bei einer Betriebsaufgabe dieses Anbieters kann aus 

fachgutachterlicher Sicht die Versorgung der Bevölkerung im Sortiment Fahrräder und Zu-

behör gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO nicht aufrechterhalten werden. 

Auswirkungen auf sonstige Lagen in Nottuln 

In den sonstigen Lagen in Nottuln wird das Sortiment Fahrräder und Zubehör lediglich im 

Randsortiment eines strukturprägenden Betriebs (Baumarkt) vorgehalten. Eine vorhaben-
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bedingte Betriebsaufgabe kann in den sonstigen Lagen in Nottuln ausgeschlossen werden. 

Vor dem Hintergrund einer möglichen vorhabenbedingten Betriebsaufgabe im ZVB Haupt-

zentrum Nottuln ist jedoch die Aufrechterhaltung der Versorgung der Bevölkerung im 
Sortiment Fahrräder und Zubehör gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO durch den Anbieter in den 

sonstigen Lagen in Nottuln aufgrund dessen Angebotsstruktur (Sortiment Fahrräder und 

Zubehör nur im Randsortiment) nicht zu gewährleisten. 

Auswirkungen auf die Gemeinde Rosendahl 

In der Gemeinde Rosendahl wird das Sortiment Fahrräder und Zubehör durch einen Fahr-

radfachmarkt in städtebaulich nicht integrierter Lage vorgehalten. Auf diesen Betrieb 

entfallen vorhabenbedingte Umsatzumverteilungen von rd. 11 % bzw. von 

rd. 0,05 Mio. Euro p.a. Aufgrund dieser monetären und prozentualen Umverteilungswerte 

ist eine vorhabenbedingte Marktaufgabe des Fahrradfachmarkts in Rosendahl nicht auszu-
schließen. 

Rosendahl verfügt über kein eigenes Einzelhandelskonzept und dementsprechend über 

keine kommunale Sortimentsliste. Das Sortiment Fahrräder und Zubehör ist demnach vor 

dem Hintergrund der kommunalen räumlichen Angebotsstruktur und den landesplaneri-

schen Empfehlungen als nicht zentrenrelevant zu qualifizieren. Vorhabenbedingte negative 
städtebauliche Auswirkungen auf etwaige faktische zentrale Versorgungsbereiche in Ro-

sendahl sind demnach nicht zu erwarten. Mehr als unwesentliche vorhabenbedingte 

Auswirkungen auf die versorgungsstrukturelle Angebotssituation gemäß 

§ 11 Abs. 3 BauNVO können jedoch nicht ausgeschlossen werden, da nach der möglichen 

vorhabenbedingten Betriebsaufgabe des Fahrradfachmarkts in Rosendahl die Versorgung 
der Bevölkerung im Sortiment Fahrräder und Zubehör nicht mehr als gesichert angesehen 

werden kann. 

Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich Ortszentrum Velen 

Im zentralen Versorgungsbereich Ortszentrum Velen wird das Sortiment Fahrräder und Zu-
behör durch ein Fachgeschäft vorgehalten. Darauf entfallen sehr geringe 

vorhabenbedingten Umsatzumverteilungen, die prozentual und monetär nicht darstellbar 

sind. Eine vorhabenbedingte Betriebsaufgabe sowie dementsprechende negative städte-

bauliche Auswirkungen und mehr als unwesentliche Auswirkungen auf die 

versorgungsstrukturelle Angebotssituation im Sortiment Fahrräder und Zubehör sind auf-
grund der geringen prozentualen und monetären Umsatzumverteilungen nicht zu erwarten. 

Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich Ortszentrum Ramsdorf 

Im zentralen Versorgungsbereich Ortszentrum Ramsdorf wird das Sortiment Fahrräder und 

Zubehör durch ein Fahrradfachgeschäft vorgehalten. Darauf entfallen geringe vorhabenbe-

dingte Umsatzumverteilungen, die prozentual und monetär nicht darstellbar sind. Eine 
vorhabenbedingte Betriebsaufgabe sowie dementsprechende negative städtebauliche 

Auswirkungen und mehr als unwesentliche Auswirkungen auf die versorgungsstrukturelle 
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Angebotssituation im Sortiment Fahrräder und Zubehör sind aufgrund der geringen pro-

zentualen und monetären Umsatzumverteilungen nicht zu erwarten. 

5.2.15.2.15.2.15.2.1 ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung    

Insgesamt sind im Untersuchungsraum vorhabenbedingte negative Auswirkungen auf den 

zentralen Versorgungsbereich ZVB Hauptzentrum Nottuln nicht auszuschließen. Mehr als 

unwesentliche Auswirkungen auf versorgungsstrukturelle Angebotssituationen sind in den 

Kommunen Billerbeck, Nottuln und Rosendahl nicht auszuschließen. 

Insgesamt sind vorhabenbedingte negative städtebauliche Auswirkungen sowie mehr Insgesamt sind vorhabenbedingte negative städtebauliche Auswirkungen sowie mehr Insgesamt sind vorhabenbedingte negative städtebauliche Auswirkungen sowie mehr Insgesamt sind vorhabenbedingte negative städtebauliche Auswirkungen sowie mehr 

als unwesentliche versorgungsstrukturelle Auswirkungenals unwesentliche versorgungsstrukturelle Auswirkungenals unwesentliche versorgungsstrukturelle Auswirkungenals unwesentliche versorgungsstrukturelle Auswirkungen    gegegegem. § 11 Abs. 3 BauNVOm. § 11 Abs. 3 BauNVOm. § 11 Abs. 3 BauNVOm. § 11 Abs. 3 BauNVO    

auf die Angebotssituation im Sortiment auf die Angebotssituation im Sortiment auf die Angebotssituation im Sortiment auf die Angebotssituation im Sortiment Fahrräder und ZubehörFahrräder und ZubehörFahrräder und ZubehörFahrräder und Zubehör    bei einer Erweiterung bei einer Erweiterung bei einer Erweiterung bei einer Erweiterung 

des in Rede stehenden Fahrradfachmarkts auf rd.des in Rede stehenden Fahrradfachmarkts auf rd.des in Rede stehenden Fahrradfachmarkts auf rd.des in Rede stehenden Fahrradfachmarkts auf rd.    1.5501.5501.5501.550    m²m²m²m²    VKF im Untersuchungs-VKF im Untersuchungs-VKF im Untersuchungs-VKF im Untersuchungs-

raum nicht auszuschließen.raum nicht auszuschließen.raum nicht auszuschließen.raum nicht auszuschließen.    

5.2.25.2.25.2.25.2.2 EmpfehlungEmpfehlungEmpfehlungEmpfehlung    zur Verkaufsflächenreduzierungzur Verkaufsflächenreduzierungzur Verkaufsflächenreduzierungzur Verkaufsflächenreduzierung    

Aus fachgutachterlicher Sicht kann das Gefährdungspotential für die Bestandsstrukturen im 

Untersuchungsraum durch eine Reduzierung der Gesamtverkaufsfläche des Erweiterungs-

vorhabens auf ein verträgliches Maß von dann maximal 1.400 m² Gesamtverkaufsfläche 
bzw. von maximal rd. 1.300 m² Verkaufsfläche im Sortiment Fahrräder und Zubehör sowie 

maximal 98 m² VKF im zentrenrelevanten Randsortimentsbereich (max. 7 % der Gesamtver-

kaufsfläche) reduziert werden. Im Ergebnis sind dann aus fachgutachterlicher Sicht keine 

städtebaulich negativen Auswirkungen bzw. mehr als unwesentliche versorgungsstrukturel-

le Auswirkungen für die Kommunen im Untersuchungsraum zu erwarten. Zuzüglich zu den 
1.400 m² Gesamtverkaufsfläche kann das Flächenprogramm des in Rede stehenden Erwei-

terungsvorhabens um weitere 150 m² für die Darstellung von 

Reparatur/Spezialersatz/Werkstatt (keine Verkaufsfläche) arrondiert werden. 

Aufgrund der Verkaufsflächenreduktion muss in diesem Zusammenhang auch eine Anpas-
sung der perspektivisch zu erwirtschaftenden Flächenproduktivitäten vorgenommen 

werden. Vor dem Hintergrund der empfohlenen Verkaufsflächenreduktion auf das verträgli-

che Maß von maximal rd. 1.300 m² VKF für Fahrräder und Zubehör ergibt sich eine leicht 

gesteigerte perspektivische Flächenproduktivität von rd. 1.500 Euro/m² p.a. Daraus resul-

tieren wiederum Abweichungen im perspektivisch zu erzielenden Vorhabenumsatz: 
Aufgrund der Verkaufsflächenreduzierung des Erweiterungsvorhabens auf maximal 

rd. 1.300 m² VKF für Fahrräder und Zubehör ist davon auszugehen, dass das Vorhaben nach 

der Erweiterung einen Mehrumsatz von rd. 0,Mehrumsatz von rd. 0,Mehrumsatz von rd. 0,Mehrumsatz von rd. 0,55555555    Mio. Euro p.a. im nicht zentrenrelevan-Mio. Euro p.a. im nicht zentrenrelevan-Mio. Euro p.a. im nicht zentrenrelevan-Mio. Euro p.a. im nicht zentrenrelevan-

ten Sortiment Fahrräder und Zubehör im Vergleich zum aktuellen ten Sortiment Fahrräder und Zubehör im Vergleich zum aktuellen ten Sortiment Fahrräder und Zubehör im Vergleich zum aktuellen ten Sortiment Fahrräder und Zubehör im Vergleich zum aktuellen Bestand, jedoch Bestand, jedoch Bestand, jedoch Bestand, jedoch 

einen um rd. 0,1einen um rd. 0,1einen um rd. 0,1einen um rd. 0,1    Mio. Euro p.a. reduzierten Umsatz im Vergleich zurMio. Euro p.a. reduzierten Umsatz im Vergleich zurMio. Euro p.a. reduzierten Umsatz im Vergleich zurMio. Euro p.a. reduzierten Umsatz im Vergleich zur    avisierten Erwei-avisierten Erwei-avisierten Erwei-avisierten Erwei-
terung auf rd.terung auf rd.terung auf rd.terung auf rd.    1.1.1.1.470470470470    m² m² m² m² VKF für Fahrräder und ZubehörVKF für Fahrräder und ZubehörVKF für Fahrräder und ZubehörVKF für Fahrräder und Zubehör    generieren wird. Im 

zentrenrelevanten Randsortimentsbereich Fahrrad-Bekleidung, Fahrrad-Schuhe ist aufgrund 
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der nur marginalen Verkaufsflächenausweitung von keinen veränderten Flächenproduktivi-

täten und leicht gesteigerten Umsätzen auszugehen (vgl. nachfolgende Tabelle). 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 15151515::::    Umsatzprognose bei empfohlener Verkaufsflächenreduktion des Erweiterungs-Umsatzprognose bei empfohlener Verkaufsflächenreduktion des Erweiterungs-Umsatzprognose bei empfohlener Verkaufsflächenreduktion des Erweiterungs-Umsatzprognose bei empfohlener Verkaufsflächenreduktion des Erweiterungs-
vorhabens aufvorhabens aufvorhabens aufvorhabens auf    maximalmaximalmaximalmaximal    1.400 m² Gesamtverkaufsfläche1.400 m² Gesamtverkaufsfläche1.400 m² Gesamtverkaufsfläche1.400 m² Gesamtverkaufsfläche    

SortimeSortimeSortimeSortimentententente    

BestandBestandBestandBestand    PlanungPlanungPlanungPlanung    

rd. 850 m²rd. 850 m²rd. 850 m²rd. 850 m²    
GesamtverkaufsflächeGesamtverkaufsflächeGesamtverkaufsflächeGesamtverkaufsfläche    

(rd. 790 m² VKF (rd. 790 m² VKF (rd. 790 m² VKF (rd. 790 m² VKF 
Hauptsortiment sowie Hauptsortiment sowie Hauptsortiment sowie Hauptsortiment sowie 

rd. 60 m² VKF Randsor-rd. 60 m² VKF Randsor-rd. 60 m² VKF Randsor-rd. 60 m² VKF Randsor-
timent)timent)timent)timent)    

rd. 1.550 m²rd. 1.550 m²rd. 1.550 m²rd. 1.550 m²    
GesamtverkaufsflächeGesamtverkaufsflächeGesamtverkaufsflächeGesamtverkaufsfläche    

(rd. 1.470 m² VKF (rd. 1.470 m² VKF (rd. 1.470 m² VKF (rd. 1.470 m² VKF 
Hauptsortiment sowie Hauptsortiment sowie Hauptsortiment sowie Hauptsortiment sowie 

rd. 80 m² VKF Randsor-rd. 80 m² VKF Randsor-rd. 80 m² VKF Randsor-rd. 80 m² VKF Randsor-
timent)timent)timent)timent)    

maximalmaximalmaximalmaximal    1.400 m²1.400 m²1.400 m²1.400 m²    
GesamtverkaufsfläGesamtverkaufsfläGesamtverkaufsfläGesamtverkaufsflächechecheche    

(rd. 1.300 m² VKF (rd. 1.300 m² VKF (rd. 1.300 m² VKF (rd. 1.300 m² VKF 
Hauptsortiment sowie Hauptsortiment sowie Hauptsortiment sowie Hauptsortiment sowie 

maximal 98 m² VKF maximal 98 m² VKF maximal 98 m² VKF maximal 98 m² VKF 
Randsortiment)Randsortiment)Randsortiment)Randsortiment)    

FlächenFlächenFlächenFlächen----
produkti-produkti-produkti-produkti-

vität vität vität vität     
in Euro/ in Euro/ in Euro/ in Euro/ 
m² VKFm² VKFm² VKFm² VKF    

UmsatzUmsatzUmsatzUmsatz----
schätzungschätzungschätzungschätzung    

in Mio. in Mio. in Mio. in Mio. 
Euro p.Euro p.Euro p.Euro p.    a.a.a.a.    

FlächenFlächenFlächenFlächen----
produkti-produkti-produkti-produkti-

vität vität vität vität     
in Euro/ in Euro/ in Euro/ in Euro/ 
m² VKFm² VKFm² VKFm² VKF    

UmsatzUmsatzUmsatzUmsatz----
prognprognprognprognoooosesesese    

in Mio. in Mio. in Mio. in Mio. 
Euro p.Euro p.Euro p.Euro p.    a.a.a.a.    

FlächenFlächenFlächenFlächen----
produkti-produkti-produkti-produkti-

vität vität vität vität     
in Eurin Eurin Eurin Euro/ o/ o/ o/ 
m² VKFm² VKFm² VKFm² VKF    

UmsatzUmsatzUmsatzUmsatz----
prognprognprognprognoooosesesese    

in Mio. in Mio. in Mio. in Mio. 
Euro p.Euro p.Euro p.Euro p.    a.a.a.a.    

Fahrräder und 
Zubehör 

1.800 1,4 1.400 2,05 1.500 1,95 

Fahrrad-
Bekleidung, Fahr-
rad-Schuhe 

3.000 0,2 3.000 0,25 3.000 0,3 

Gesamt*Gesamt*Gesamt*Gesamt*    ----    1,61,61,61,6    ----    2,32,32,32,3    ----    2,22,22,22,25555    

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis Angaben Vorhabenträger, laufende Auswertung einzel-
handelsspezifischer Fachliteratur; Werte gerundet. 
*Abweichungen in den Summen rundungsbedingt. 

Insbesondere in den Lagebereichen und Kommunen, für die bei einer Verkaufsflächener-
weiterung auf rd. 1.550 m² Gesamtverkaufsfläche städtebaulich negative Auswirkungen 

(ZVB Hauptzentrum Nottuln) bzw. mehr als unwesentliche Auswirkungen auf die versor-

gungstrukturelle Angebotssituation (Stadt Billerbeck sowie Gemeinden Nottuln und 

Rosendahl) nicht auszuschließen sind, bedeutet die Reduktion der perspektivischen Ver-
kaufsfläche auf maximal 1.400 m² Gesamtverkaufsfläche (bzw. rd. 1.300 m² VKF im 

Sortiment Fahrräder und Zubehör) eine Reduktion der absehbaren Umsatzumverteilungen 

auf ein verträgliches Maß (vgl. nachfolgende Tabelle). 
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Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 16161616::::    Vorhabenbedingte Umsatzumverteilungen bei der Realisierung einer Vorhabenbedingte Umsatzumverteilungen bei der Realisierung einer Vorhabenbedingte Umsatzumverteilungen bei der Realisierung einer Vorhabenbedingte Umsatzumverteilungen bei der Realisierung einer Verkaufsflä-Verkaufsflä-Verkaufsflä-Verkaufsflä-
che von rd. 1.300 m² (Sortiment Fahrräder und Zubehör)che von rd. 1.300 m² (Sortiment Fahrräder und Zubehör)che von rd. 1.300 m² (Sortiment Fahrräder und Zubehör)che von rd. 1.300 m² (Sortiment Fahrräder und Zubehör)    für die für die für die für die 
Bestandsstrukturen des Untersuchungsraums nach LagenBestandsstrukturen des Untersuchungsraums nach LagenBestandsstrukturen des Untersuchungsraums nach LagenBestandsstrukturen des Untersuchungsraums nach Lagen    

KommuneKommuneKommuneKommune    LageLageLageLage    

Fahrräder und ZubehörFahrräder und ZubehörFahrräder und ZubehörFahrräder und Zubehör    

UmsatzUmsatzUmsatzUmsatz    
(in Mio. Euro (in Mio. Euro (in Mio. Euro (in Mio. Euro 

p.a.)**p.a.)**p.a.)**p.a.)**    

UmverteilungUmverteilungUmverteilungUmverteilung    
(in Mio. Euro (in Mio. Euro (in Mio. Euro (in Mio. Euro 

p.a.)p.a.)p.a.)p.a.)    

UmverteilungUmverteilungUmverteilungUmverteilung    
(in %)(in %)(in %)(in %)    

Coesfeld* sonstige Lagen 
Coesfeld 

1,5 0,2 14 

Billerbeck ZVB Hauptzentrum 
Billerbeck 

<0,25 *** *** 

sonstige Lagen 
Billerbeck 

0,25 *** *** 

Dülmen ZVB Innenstadt Dülmen 0,5 *** *** 

ZVB Grund- 
versorgungszentrum  
Buldern 

0,5 0,05 4 

sonstige Lagen Dülmen 1,0 0,05 3 

Gescher sonstige Lagen 
Gescher 

0,75 0,05 4 

Nottuln ZVB Hauptzentrum Nottuln 0,75 0,05 9 

sonstige Lagen Nottuln <0,25 *** *** 

Rosendahl sonstige Lagen 
Rosendahl 

0,5 0,05 9 

Velen ZVB Ortszentrum Velen 0,25 *** *** 

ZVB Ortszentrum Ramsdorf <0,25 *** *** 

Umverteilungsneutraler 
Vorhabenumsatz 

*** 0,1 *** 

Gesamt****Gesamt****Gesamt****Gesamt****    6,256,256,256,25    0,0,0,0,55555555    ----    

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis eigener Erhebung 01/2015. 
*ohne die Bestandsstrukturen des in Rede stehenden Erweiterungsvorhabens. 
**Zum Schutz einzelbetrieblicher Daten sind Umsatzzahlen auf 0,25 Mio. Euro und Umver-
teilungen auf 0,05 Mio. Euro gerundet; die prozentualen Umverteilungswerte beziehen sich 
auf die ungerundeten Ausgangswerte  
***empirisch nicht darstellbar (<0,025 Mio. Euro), Umsatzumverteilung ohne städtebauliche 
Relevanz 
****nicht darstellbar. 
*****Abweichungen in der Summe rundungsbedingt. 

Vorbehaltlich der Reduzierung der in Rede stehenden Erweiterung auf maximal 

1.400 m² GVKF (maximal rd. 1.300 m² VKF im Sortiment Fahrräder und Zubehör) zzgl. von 
150 m² zur Darstellung von Reparatur/Spezialersatz/Werkstatt (keine Verkaufsfläche) ist 

demnach nicht von vorhabenbedingten Betriebsaufgaben außerhalb der Stadt Coesfeld 

auszugehen.  
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Insgesamt sind demnach vorhabenbedingte negative städtebauliche Auswirkungen sowie 

mehr als unwesentliche versorgungsstrukturelle Auswirkungen auf die Angebotssituation im 

Sortiment Fahrräder und Zubehör gem. § 11 Abs. 3 BauNVO bei einer Reduzierung des 
Erweiterungsvorhabens auf maximal 1.400 m² GVKF (maximal rd. 1.300 m² VKF für das Sor-

timent Fahrräder und Zubehör sowie maximal 98 m² VKF für das zentrenrelevante 

Randsortiment Fahrrad-Bekleidung, Fahrrad-Schuhe) zzgl. von 150 m² zur Darstellung von 

Reparatur/Spezialersatz/Werkstatt (keine Verkaufsfläche) im Untersuchungsraum nicht zu 
erwarten. 

 

Es wird daher empfohlen, das in Rede stehende Erweiterungsvorhaben auf eine maxi-Es wird daher empfohlen, das in Rede stehende Erweiterungsvorhaben auf eine maxi-Es wird daher empfohlen, das in Rede stehende Erweiterungsvorhaben auf eine maxi-Es wird daher empfohlen, das in Rede stehende Erweiterungsvorhaben auf eine maxi-

male Gesamtverkaufsfläche von 1.400 m² (maximal rd. 1.300 m² VKF für dmale Gesamtverkaufsfläche von 1.400 m² (maximal rd. 1.300 m² VKF für dmale Gesamtverkaufsfläche von 1.400 m² (maximal rd. 1.300 m² VKF für dmale Gesamtverkaufsfläche von 1.400 m² (maximal rd. 1.300 m² VKF für das Sortiment as Sortiment as Sortiment as Sortiment 

Fahrräder und Zubehör sowie maximal 98 m² für das zentrenrelevante Randsortiment Fahrräder und Zubehör sowie maximal 98 m² für das zentrenrelevante Randsortiment Fahrräder und Zubehör sowie maximal 98 m² für das zentrenrelevante Randsortiment Fahrräder und Zubehör sowie maximal 98 m² für das zentrenrelevante Randsortiment 
FahrradFahrradFahrradFahrrad----Bekleidung, FahrradBekleidung, FahrradBekleidung, FahrradBekleidung, Fahrrad----SchuheSchuheSchuheSchuhe) zzgl. 150 m² zur Darstellung von ) zzgl. 150 m² zur Darstellung von ) zzgl. 150 m² zur Darstellung von ) zzgl. 150 m² zur Darstellung von Repara-Repara-Repara-Repara-

tur/Spezialersatz/Werkstatt (keine Verkaufsfläche) tur/Spezialersatz/Werkstatt (keine Verkaufsfläche) tur/Spezialersatz/Werkstatt (keine Verkaufsfläche) tur/Spezialersatz/Werkstatt (keine Verkaufsfläche) zu reduzieren.zu reduzieren.zu reduzieren.zu reduzieren.    

Für alle folgenden AnFür alle folgenden AnFür alle folgenden AnFür alle folgenden Analyseschritte wird diese VKFalyseschritte wird diese VKFalyseschritte wird diese VKFalyseschritte wird diese VKF----Empfehlung (maximal 1.400 m² Empfehlung (maximal 1.400 m² Empfehlung (maximal 1.400 m² Empfehlung (maximal 1.400 m² 

GVKF) als Untersuchungsgrundlage definiert.GVKF) als Untersuchungsgrundlage definiert.GVKF) als Untersuchungsgrundlage definiert.GVKF) als Untersuchungsgrundlage definiert.    

5.35.35.35.3 Absatzwirtschaftliche und städtebaulicheAbsatzwirtschaftliche und städtebaulicheAbsatzwirtschaftliche und städtebaulicheAbsatzwirtschaftliche und städtebauliche    Verträglichkeitsbewertung Verträglichkeitsbewertung Verträglichkeitsbewertung Verträglichkeitsbewertung 

zentrenrelevanter Randsortimente zentrenrelevanter Randsortimente zentrenrelevanter Randsortimente zentrenrelevanter Randsortimente     

Gemäß der empfohlenen Reduktion der Verkaufsflächenerweiterung auf maximal 1.400 m² 

Gesamtverkaufsfläche sind entsprechend den Regelungen des kommunalen Einzelhandels-
konzepts (7 % der Gesamtverkaufsfläche sind für die Darstellung von zentrenrelevanten 

Randsortimenten zulässig) maximal 98 m² VKF für zentrenrelevante Randsortimente zuläs-

sig. 

Das Randsortiment wird gemäß Flächenprogramm als Fahrrad-Bekleidung, Fahrrad-Schuhe 
definiert und ist somit den Warengruppen Bekleidung sowie Schuhe, Lederwaren zuzuord-

nen. Gemäß Coesfelder Sortimentsliste sind diese Warengruppen als zentrenrelevant 

einzuordnen. Der Umgang mit zentrenrelevanten Randsortimenten regelt sich gemäß Fort-

schreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts für die Stadt Coesfeld wie folgt (Stadt 

+ Handel 2011, S. 152, f.): 

„Zur Steigerung ihrer Attraktivität aus Kundensicht ergänzen Einzelhandelsbetriebe 
mit nicht zentrenrelevantem Hauptsortiment dieses häufig durch sog. Randsortimen-
te, die oftmals auch zentrenrelevante Sortimente umfassen. 

Diese zentrenrelevanten Randsortimente beinhalten jedoch je nach Verkaufsflächen-
umfang das Potenzial einer Gefährdung der zentralen Versorgungsbereiche, 
insbesondere des Innenstadtzentrums, sowie das potenzielle Hemmnis einer Fort-
entwicklung dessen. Um die zentralen Versorgungsbereiche vor diesen gemäß der 
Coesfelder Entwicklungszielstellung unerwünschten Beeinträchtigungen zu schüt-
zen, um künftige Ansiedlungspotenziale für die zentralen Versorgungsbereiche nicht 
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zu verringern und um gleichzeitig jedoch auch städtebaulich nicht integrierten Ein-
zelhandelsbetrieben eine marktübliche Mindestattraktivität im Wettbewerbsumfeld 
zu ermöglichen, sollen zentrenrelevante Sortimente als Randsortiment auch jenseits 
der zentralen Versorgungsbereiche in begrenztem Umfang zugelassen werden.  

Diese Begrenzung soll bei 7 % der Gesamtverkaufsfläche für die zentrenrelevanten 
Randsortimente liegen. 

Da dieser Schwellenwert die unterschiedliche Sensitivität der zentrenrelevanten Sor-
timente nicht ausreichend berücksichtigen kann, die sich aus ihrer jeweils 
unterschiedlichen sortimentsspezifischen Angebotsstruktur in den zentralen Versor-
gungsbereichen ergibt, sollen Verkaufsflächenbegrenzungen für Randsortimente je 
Sortimentsgruppe nach einer Prüfung im Einzelfall ggf. auch unterhalb der genann-
ten Grenzen vorgenommen werden. (…) 

Zudem soll stets eine deutliche Zuordnung des Randsortiments zum Hauptsortiment 
gegeben sein (z. B. Wohneinrichtungsgegenstände als Randsortiment zu Möbeln, 
Zooartikel als Randsortiment im Gartenmarkt, nicht jedoch z. B. Unterhaltungselekt-
ronik). Hierdurch werden Vorhaben aus Kundensicht klar definiert und es wird eine 
Angebotsdiversität jenseits der zentralen Versorgungsbereiche vermieden.“ 

(Stadt + Handel 2011, S. 152, f). 

Das geplante Flächenprogramm erfüllt diese Regelung: 

� Durch die empfohlene Reduktion der Verkaufsflächenerweiterung auf maximal 

1.400 m² Gesamtverkaufsfläche ergibt sich eine maximal zulässige Verkaufsfläche 

von 98 m² VKF (7 % der Gesamtverkaufsfläche) für den Anteil zentrenrelevanter 
Randsortimente. 

� Das zentrenrelevante Randsortiment Fahrrad-Bekleidung, Fahrrad-Schuhe weist 

deutliche Produktspezifika hinsichtlich Funktion und Einsatzmöglichkeiten auf und ist 

dem Hauptsortiment Fahrräder und Zubehör inhaltlich klar zuzuordnen. 

� Das zentrenrelevante Randsortiment Fahrrad-Bekleidung, Fahrrad-Schuhe ist auf-

grund seiner deutlichen Produktspezifika und der Zuordnungsbarkeit zum nicht 

zentrenrelevanten Hauptsortiment Fahrräder und Zubehör als nicht zentrenprägend 

für zentrale Versorgungsbereiche in Coesfeld zu bewerten. Darüber hinaus liegt die 

gemäß empfohlener Verkaufsflächenreduktion avisierte Verkaufsflächengröße von 
maximal 98 m² VKF für das zentrenrelevante Randsortiment Fahrrad-Bekleidung, 

Fahrrad-Schuhe deutlich unterhalb der durchschnittlichen Verkaufsflächengröße von 

strukturprägenden Anbietern im Sortiment Bekleidung oder Schuhe, Lederwaren im 

Innenstadtzentrum Coesfeld (rd. 210 m² VKF bzw. rd. 230 m² VKF9). 

                                                

9  Vgl. Stadt + Handel 2011, S. VIII 
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Das zentrenrelevante Das zentrenrelevante Das zentrenrelevante Das zentrenrelevante Randsortiment Randsortiment Randsortiment Randsortiment FahrradFahrradFahrradFahrrad----Bekleidung, FahrradBekleidung, FahrradBekleidung, FahrradBekleidung, Fahrrad----SchuheSchuheSchuheSchuhe    ist demist demist demist dem    

nichtnichtnichtnicht    zentrenrelevantenzentrenrelevantenzentrenrelevantenzentrenrelevanten    HauptsortHauptsortHauptsortHauptsortiment Fahrräder iment Fahrräder iment Fahrräder iment Fahrräder und Zubehör und Zubehör und Zubehör und Zubehör inhaltlinhaltlinhaltlinhaltlich ich ich ich klar zuzu-klar zuzu-klar zuzu-klar zuzu-

ordnen und dordnen und dordnen und dordnen und dieieieie    maximal zulässige maximal zulässige maximal zulässige maximal zulässige sortimentsbezogene sortimentsbezogene sortimentsbezogene sortimentsbezogene Verkaufsfläche von Verkaufsfläche von Verkaufsfläche von Verkaufsfläche von 98989898    m² VKF m² VKF m² VKF m² VKF 
liegt liegt liegt liegt im Rahmenim Rahmenim Rahmenim Rahmen    derderderder    kommunal zulässigenkommunal zulässigenkommunal zulässigenkommunal zulässigen    Begrenzung vonBegrenzung vonBegrenzung vonBegrenzung von    maximal maximal maximal maximal 7 % der Gesamt-7 % der Gesamt-7 % der Gesamt-7 % der Gesamt-

verkaufsfläche.verkaufsfläche.verkaufsfläche.verkaufsfläche.    Beeinträchtigungen der zentralen Versorgungsbereiche Coesfelds in Beeinträchtigungen der zentralen Versorgungsbereiche Coesfelds in Beeinträchtigungen der zentralen Versorgungsbereiche Coesfelds in Beeinträchtigungen der zentralen Versorgungsbereiche Coesfelds in 

ihrihrihrihrem Bestand oder ihrer Entwicklungsperspektive sind durch das avisierte Randsorti-em Bestand oder ihrer Entwicklungsperspektive sind durch das avisierte Randsorti-em Bestand oder ihrer Entwicklungsperspektive sind durch das avisierte Randsorti-em Bestand oder ihrer Entwicklungsperspektive sind durch das avisierte Randsorti-

ment nicht zu erwarten.ment nicht zu erwarten.ment nicht zu erwarten.ment nicht zu erwarten.    

5.45.45.45.4 Kommunalplanerische RahmenbedingungenKommunalplanerische RahmenbedingungenKommunalplanerische RahmenbedingungenKommunalplanerische Rahmenbedingungen    

Grundlage der kommunalplanerischen Rahmenbedingungen des vorliegenden Gutachtens 

ist die Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts für die Stadt Coesfeld 

(2011). Im Folgenden wird das in Rede stehende Erweiterungsvorhaben hinsichtlich den 
Aussagen dieser kommunalplanerischen Rahmenbedingungen bzgl. seines Hauptsortiments 

(nicht zentrenrelevanter Sortimentsbereich) und seines Randsortiments (zentrenrelevanter 

Sortimentsbereich) eingeordnet. 

Kongruenzprüfung des Erweiterungsvorhabens mit dem EinzelhandelsKongruenzprüfung des Erweiterungsvorhabens mit dem EinzelhandelsKongruenzprüfung des Erweiterungsvorhabens mit dem EinzelhandelsKongruenzprüfung des Erweiterungsvorhabens mit dem Einzelhandels----    und Zentren-und Zentren-und Zentren-und Zentren-

konzept der Stadt Coesfeld im nicht zentrenrelevanten Sortimentsbereichkonzept der Stadt Coesfeld im nicht zentrenrelevanten Sortimentsbereichkonzept der Stadt Coesfeld im nicht zentrenrelevanten Sortimentsbereichkonzept der Stadt Coesfeld im nicht zentrenrelevanten Sortimentsbereich    

In der Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts für die Stadt Coesfeld 

(2011) wird folgender relevanter Ansiedlungsleitsatz aufgestellt: 

„Leitsatz IV: Großflächiger nicht-zentrenrelevanter Einzelhandel primär am Sonder-
standort Dülmener Straße, ergänzend dazu im Ergänzungsbereich Fachmarktstandort 
des Innenstadtzentrums.“ (Stadt + Handel 2011, S. 155) 

Der Vorhabenstandort des Erweiterungsvorhabens befindet sich am Sonderstandort Fach-

marktagglomeration Dülmener Straße. Das Erweiterungsvorhaben liegt somit an einem für 

großflächigen nicht-zentrenrelevanten Einzelhandel priorisierten Standort und entspricht 

demnach dem Leitsatz IV der Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts für 
die Stadt Coesfeld. 

In der Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts für die Stadt Coesfeld 

(2011) werden darüber hinaus folgende relevante Entwicklungsempfehlungen für den Son-

derstandort Fachmarktagglomeration Dülmener Straße aufgestellt (vgl. nachfolgende 

Tabelle): 
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Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 17171717::::    ZusammengefassteZusammengefassteZusammengefassteZusammengefasste    Entwicklungsempfehlungen Sonderstandort Fachmarktagglo-Entwicklungsempfehlungen Sonderstandort Fachmarktagglo-Entwicklungsempfehlungen Sonderstandort Fachmarktagglo-Entwicklungsempfehlungen Sonderstandort Fachmarktagglo-
meration Dülmener Straßemeration Dülmener Straßemeration Dülmener Straßemeration Dülmener Straße    

EntwicklungszielEntwicklungszielEntwicklungszielEntwicklungsziel    UmsetzungsempfehlungUmsetzungsempfehlungUmsetzungsempfehlungUmsetzungsempfehlung    

� Bestandsschutz � Bauplanungsrechtliche Absicherung 

� Primäre Funktion: Standort für großflächige 
Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentren- und 
nicht nahversorgungsrelevantem Hauptsorti-
ment 

� Bündelung und Steuerung der Einzelhan-
delsbetriebe durch Angebotsplanung am 
Zielstandort und entsprechendem Aus-
schluss jenseits dieser Zielstandorte 

� insofern auch bauplanungsrechtlicher Aus-
schluss von zentrenrelevanten Sortimenten 
am Sonderstandort Fachmarktagglomerati-
on Dülmener Straße unter Anwendung der 
Leitsätze sowie unter Berücksichtigung der 
planungsrechtlichen Entschädigungsrege-
lungen 

� Ergänzende Funktion: Standort für kleinflä-
chige Einzelhandelsbetriebe mit nicht 
zentren- und nicht nahversorgungsrelevan-
tem Hauptsortiment 

� Flankierend: Wahrung der Entwicklungschan-
cen der benachbarten Areale für Handwerks- 
und Gewerbebetriebe 

� Minimierung des Preisdrucks auf die be-
nachbarten Areale durch deutliche räumliche 
Begrenzung der Einzelhandelsareale, etwa in 
Form eines städtebaulichen Konzepts und 
insbesondere durch Bauleitplanung 

� Flankierend: keine Erhöhung der sonstigen 
Standortattraktivität zulasten des Innenstadt-
zentrums und des Nahversorgungszentrums 

� Bauplanungsrechtlicher Ausschluss weiterer 
einzelhandelsnaher Dienstleistungen und 
gastronomischer Angebote 

Quelle: Stadt + Handel 2011, S. 139. 

Das Erweiterungsvorhaben stellt sich als großflächiger Einzelhandelsbetrieb mit nicht-

zentren- und nicht zentren- oder nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment dar. Auf ma-

ximal 7 % der Gesamtverkaufsfläche werden perspektivisch zentrenrelevante 
Randsortimente angeboten. Durch das Erweiterungsvorhaben wird darüber hinaus perspek-

tivisch – unabhängig von der maximalen Erweiterung der Gesamtverkaufsfläche auf 

rd. 1.550 m² oder maximal 1.400 m² GVKF – weder ein Preisdruck auf die benachbarten 

Areale bewirkt noch eine Erhöhung der Standortattraktivität des Sonderstandorts Fach-

marktagglomeration Dülmener Straße zu Lasten des Innenstadt- oder des 
Nahversorgungszentrums in Coesfeld erzeugt. 

Das Erweiterungsvorhaben entspricht somit den Entwicklungsempfehlungen für den Son-

derstandort Fachmarktagglomeration Dülmener Straße der Fortschreibung des 

Einzelhandels- und Zentrenkonzepts für die Stadt Coesfeld. 
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Kongruenzprüfung des Erweiterungsvorhabens mit Kongruenzprüfung des Erweiterungsvorhabens mit Kongruenzprüfung des Erweiterungsvorhabens mit Kongruenzprüfung des Erweiterungsvorhabens mit der Fortschreibung desder Fortschreibung desder Fortschreibung desder Fortschreibung des    Einzelhan-Einzelhan-Einzelhan-Einzelhan-

delsdelsdelsdels----    und Zentrenkonzeptund Zentrenkonzeptund Zentrenkonzeptund Zentrenkonzeptssss    für diefür diefür diefür die    Stadt Coesfeld im zentrenStadt Coesfeld im zentrenStadt Coesfeld im zentrenStadt Coesfeld im zentren----    und zentrenund zentrenund zentrenund zentren----    und und und und 

nahversorgungsrelevanten Sortimentsbereichnahversorgungsrelevanten Sortimentsbereichnahversorgungsrelevanten Sortimentsbereichnahversorgungsrelevanten Sortimentsbereich    

In der Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts für die Stadt Coesfeld 

(2011) wird folgender für das in Rede stehende Erweiterungsvorhaben hinsichtlich der zen-

trenrelevanten Randsortimente relevanter Ansiedlungsleitsatz aufgestellt: 

„Folgende Ansiedlungsleitsätze werden für Coesfeld empfohlen: (…) 

Leitsatz II: Zentrenrelevanter Einzelhandel als Randsortiment begrenzt zulässig. 

� Bis zu max. 7 % der VKF eines Vorhabens 

� Im Innenstadtzentrum keine Beschränkung des zentrenrelevanten Randsortimentes“ 

(Stadt + Handel 2011, S. 152) 

Wie in Kapitel 5.3 bereits dargestellt wurde, entspricht das Erweiterungsvorhaben dem 
Leitsatz II der Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts für die Stadt Coes-

feld: Durch die empfohlene Reduktion der Verkaufsflächenerweiterung auf maximal 

1.400 m² Gesamtverkaufsfläche ergibt sich eine maximal zulässige Verkaufsfläche von 

98 m² VKF (7 % der Gesamtverkaufsfläche) für den Anteil zentrenrelevanter Randsortimen-

te. Das zentrenrelevante Randsortiment Fahrrad-Bekleidung, Fahrrad-Schuhe weist 
deutliche Produktspezifika hinsichtlich Funktion und Einsatzmöglichkeiten auf und ist dem 

Hauptsortiment Fahrräder und Zubehör inhaltlich klar zuzuordnen. 

 

Insgesamt Insgesamt Insgesamt Insgesamt entspricht entspricht entspricht entspricht das in Rede stehende Erweiterungsvorhaben demnadas in Rede stehende Erweiterungsvorhaben demnadas in Rede stehende Erweiterungsvorhaben demnadas in Rede stehende Erweiterungsvorhaben demnach den Zie-ch den Zie-ch den Zie-ch den Zie-

len und Grundsätzen der Fortschreibung des Einzelhandelslen und Grundsätzen der Fortschreibung des Einzelhandelslen und Grundsätzen der Fortschreibung des Einzelhandelslen und Grundsätzen der Fortschreibung des Einzelhandels----    und Zentrenkonzepts für und Zentrenkonzepts für und Zentrenkonzepts für und Zentrenkonzepts für 
die Stadt Coesfeld (2011die Stadt Coesfeld (2011die Stadt Coesfeld (2011die Stadt Coesfeld (2011).).).).    
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5.55.55.55.5 Landesplanerische Rahmenbedingungen: LEP NRW Landesplanerische Rahmenbedingungen: LEP NRW Landesplanerische Rahmenbedingungen: LEP NRW Landesplanerische Rahmenbedingungen: LEP NRW ––––    Sachlicher Sachlicher Sachlicher Sachlicher 

Teilplan großflächiger EinzelhandelTeilplan großflächiger EinzelhandelTeilplan großflächiger EinzelhandelTeilplan großflächiger Einzelhandel    

Der sachliche Teilplan großflächiger Einzelhandel des LEP NRW enthält folgende im Hin-

blick auf das in Rede stehenden Erweiterungsvorhaben relevante Ziele und Grundsätze. Es 

erfolgt jeweils eine Einordnung des Erweiterungsvorhabens im Kontext des jeweiligen 
Ziels/Grundsatzes. 

„1 Ziel Standorte nur „1 Ziel Standorte nur „1 Ziel Standorte nur „1 Ziel Standorte nur in Allgemeinen Siedlungsbereichenin Allgemeinen Siedlungsbereichenin Allgemeinen Siedlungsbereichenin Allgemeinen Siedlungsbereichen 

Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben i. S. des § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung 
dürfen nur in regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen Siedlungsbereichen dargestellt 
und festgesetzt werden.“ 

(LEP NRW – sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel) 

Bei dem Vorhabenstandort handelt es sich um einen Standort innerhalb eines ASB (vgl. Be-

zirksregierung Münster 2014). 

„4 Grundsatz Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche „4 Grundsatz Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche „4 Grundsatz Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche „4 Grundsatz Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche     

Bei der Darstellung und Festsetzung von Sondergebieten für Vorhaben i. S. des § 11 Abs. 3 
BauNVO mit nicht zentrenrelevantem Kernsortiment außerhalb von zentralen Versorgungs-
bereichen soll der zu erwartende Gesamtumsatz der […] Einzelhandelsnutzungen die 
Kaufkraft der Einwohner der jeweiligen Gemeinde für die geplanten Sortimentsgruppen 
nicht überschreiten.“ 

(LEP NRW – sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel) 

Der perspektivische Umsatz des Erweiterungsvorhabens wird die sortimentsspezifische 

Kaufkraft (Fahrräder und Zubehör) der Einwohner in Coesfeld deutlich überschreiten. Aller-

dings sind folgende sortiments- und betreiberspezifische sowie regionale Besonderheiten 

zu beachten: 

� Untersuchungsraum und Mikrostandort des Erweiterungsvorhabens sind durch eine 

ausgeprägte Wettbewerbsstruktur in der untersuchungsrelevanten Warengruppe 

Fahrräder und Zubehör geprägt, die eine gute räumliche Angebotssituation im Un-

tersuchungsraum schafft. 

� Der Vorhabenstandort liegt überdies im gemäß Fortschreibung des Einzelhandels- 
und Zentrenkonzepts für die Stadt Coesfeld ausgewiesenen Sonderstandorts Fach-

marktagglomeration Dülmener Straße und damit in einer für großflächigen nicht 

zentrenrelevanten Einzelhandel priorisierten Lage. Dieser Lagebereich wird geprägt 

durch eine Vielzahl großflächiger Fachmärkte und Verbrauchermärkte, die eine star-

ke verkehrsinduzierende Wirkung haben. Der Standortbereich ist dementsprechend 
für den MIV sehr gut erschlossen. Durch das Erweiterungsvorhaben ist nur von einer 
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marginalen verkehrsinduzierenden Wirkung auszugehen. Negative vorhabenbeding-

te verkehrliche Effekte sind demnach nicht zu erwarten. 

� Das in Rede stehende Erweiterungsvorhaben weist insofern Besonderheiten auf, als 
dass es neben der Verkaufsfläche, die zur Warendarstellung genutzt wird (rd. 47 % 

der perspektivischen VKF), einen großen Anteil an Verkaufsfläche aufweisen wird, 

der perspektivisch für die Durchwegung bzw. als Wegeflächen genutzt wird 

(rd. 53 % der perspektivischen VKF). Diese Flächen sind zwar als Verkaufsflächen zu 
bewerten, dienen jedoch nicht der Warendarstellung, so dass das Erweiterungsvor-

haben vielmehr auf eine Attraktivierung der Warendarstellung und nur bedingt auf 

eine Ausweitung des Warenangebots abzielt. 

� Der erweiterungsbedingte Mehrumsatz fällt aufgrund der oben aufgeführten Argu-

mente und insb. aufgrund der empfohlenen Reduktion der 
Verkaufsflächenerweiterung auf maximal 1.400 m² Gesamtverkaufsfläche für die 

Nachbarkommunen Coesfelds insgesamt moderat aus. 

� Vorbehaltlich der empfohlenen Reduktion der Verkaufsflächenerweiterung auf ma-

ximal 1.400 m² Gesamtverkaufsfläche sind weder vorhabenbedingte negative 

städtebauliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche im Untersuchungs-
raum noch mehr als unwesentliche Auswirkungen auf die versorgungsstrukturelle 

Angebotssituation in Coesfeld oder den Umlandkommunen im Untersuchungsraum 

zu erwarten. 

� Die Darstellung von vorhabenbedingten Abweichungen sortimentsspezifischer Zent-

ralitäten10 in den Kommunen des Untersuchungsraums stellt einen weiteren 
Indikator zur Identifizierung vorhabenbedingter Auswirkungen dar. Die nachfolgen-

de Abbildung stellt die Zentralitäten im Sortiment Fahrräder und Zubehör in den 

Kommunen im Untersuchungsraum im aktuellen Bestand und perspektivisch nach 

erfolgter Erweiterung des in Rede stehenden Vorhabens (maximal rd. 1.300 m² VKF 
im Sortiment Fahrräder und Zubehör) dar. 

                                                

10  Die Zentralität (bzw. Zentralitätskennziffer) einer Kommune verdeutlicht das relative Verhältnis zwischen den 
erzielten Umsätzen und der potenziell verfügbaren Kaufkraft vor Ort. Sie wird als Quotient dieser beiden 
Werte ermittelt. Ein Wert unter 100 % beinhaltet, dass in der Summe aller Kaufkraftzuflüsse und -abflüsse 
Einzelhandelskaufkraft in andere Orte abfließt; ein Wert über 100 % beschreibt umgekehrt den per Saldo 
erkennbaren Gewinn aus anderen Orten. 
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Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 18181818::::    Zentralitäten im Sortiment Fahrräder und Zubehör in den Kommunen im Untersu-Zentralitäten im Sortiment Fahrräder und Zubehör in den Kommunen im Untersu-Zentralitäten im Sortiment Fahrräder und Zubehör in den Kommunen im Untersu-Zentralitäten im Sortiment Fahrräder und Zubehör in den Kommunen im Untersu-
chungsraumchungsraumchungsraumchungsraum    

KommuneKommuneKommuneKommune    

Zentralitäten im Sortiment Fahrräder und Zubehör in %Zentralitäten im Sortiment Fahrräder und Zubehör in %Zentralitäten im Sortiment Fahrräder und Zubehör in %Zentralitäten im Sortiment Fahrräder und Zubehör in %****    

BestandBestandBestandBestand    

Erweiterung auf maErweiterung auf maErweiterung auf maErweiterung auf maximalximalximalximal    
1.400 m² GVKF1.400 m² GVKF1.400 m² GVKF1.400 m² GVKF    

(bzw. rd. 1.300 m² VKF für (bzw. rd. 1.300 m² VKF für (bzw. rd. 1.300 m² VKF für (bzw. rd. 1.300 m² VKF für 
Fahrräder und Zubehör)Fahrräder und Zubehör)Fahrräder und Zubehör)Fahrräder und Zubehör)    

Coesfeld 305 335 

Billerbeck 125 115 

Dülmen 170 165 

Gescher 190 180 

Nottuln 120 110 

Reken ** ** 

Rosendahl 175 160 

Velen 115 110 

GesamtGesamtGesamtGesamt    173173173173    175175175175    

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage eigener Berechnungen und eigener Bestandserhebung 
01/2015; Kaufkraftdaten: IFH 2013. 
*Zum Schutz einzelbetrieblicher Daten sind Zentralitäten auf 5 % gerundet. 
**In der Gemeinde Reken wurden keine untersuchungsrelevanten Angebotsstrukturen er-
mittelt. 

� Der Abgleich der sortimentsspezifischen Zentralitäten der Kommunen im Untersu-

chungsraum verdeutlicht, dass bei einer Erweiterung des in Rede stehenden 
Fahrradfachmarkts auf maximal 1.400 m² Gesamtverkaufsfläche (bzw. maximal 

rd. 1.300 m² VKF im Sortiment Fahrräder und Zubehör) in allen Kommunen eine 

Zentralität von >100 % nach wie vor gegeben ist und die Kommunen demnach auch 

weiterhin ihrem Versorgungsauftrag der eigenen Bevölkerung nachkommen können.  

� Im Sortiment Fahrräder und Zubehör erscheint die Vermutungsregel des LEP dar-

über hinaus nur eingeschränkt zielführend. So würde die Umsatz-Kaufkraftrelation 

bereits bei einem Fahrradfachmarkt mit deutlich kleinerer Verkaufsfläche als dem in 

Rede stehenden Erweiterungsvorhaben vermutlich auch in Mittelzentren bei deut-

lich >100 % liegen, da in dem Sortiment Fahrräder und Zubehör nur eine begrenzte 
Kaufkraft zur Verfügung steht und Fahrradfachmärkte in der Regel auf einen Ein-

zugsbereich abzielen, der über kommunale Grenzen hinaus reicht. Aus 

fachgutachterlicher Sicht ist es Aufgabe eines Mittelzentrums – und somit auch der 

Stadt Coesfeld – den Kommunen im Einzugsbereich ein angemessenes Angebot an 

Gütern des mittel- und langfristigen Bedarfsbereichs (folglich auch im Sortiment 
Fahrräder und Zubehör) bereitzustellen. 
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Das in Rede stehende Erweiterungsvorhaben ist demnach nicht kongruent mit dem 

4 Grundsatz Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche des LEP NRW - Sachli-

cher Teilplan großflächiger Einzelhandel. Aufgrund der aufgezeigten Argumente ist 
vorbehaltlich der Reduktion der Vorhabenerweiterung auf maximal 1.400 m² GVKF jedoch 

weder von vorhabenbedingten negativen Auswirkungen auf die verbrauchernahe Versor-

gung noch auf zentrale Versorgungsbereich im Untersuchungsraum auszugehen. Darüber 

hinaus sind aufgrund der bereits aktuell auf Autokunden ausgerichteten Standortstruktur 
des Vorhabenstandorts am Sonderstandort Fachmarktagglomeration Dülmener Straße kei-

ne nennenswerten vorhabenbedingten Auswirkungen auf die Verkehrssituation am 

Mikrostandort zu erwarten. Im Rahmen des in Rede stehenden Erweiterungsvorhabens ist 

demnach von einer begründbaren Abweichung von diesem Grundsatz auszugehen. 

„5 Ziel Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Standort, Beeinträchtigungsverbot, r„5 Ziel Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Standort, Beeinträchtigungsverbot, r„5 Ziel Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Standort, Beeinträchtigungsverbot, r„5 Ziel Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Standort, Beeinträchtigungsverbot, re-e-e-e-
lativer Anteil zentrenrelevanterlativer Anteil zentrenrelevanterlativer Anteil zentrenrelevanterlativer Anteil zentrenrelevanter    RandsortimenteRandsortimenteRandsortimenteRandsortimente    

Sondergebiete für Vorhaben i. S. des § 11 Abs. 3 BauNVO mit nicht zentrenrelevantem 
Kernsortiment dürfen auch außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen dargestellt und 
festgesetzt werden, wenn der Umfang der zentrenrelevanten Randsortimente max. 10 % 
der Verkaufsfläche beträgt. Dabei dürfen zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden 
durch den absoluten Umfang der zentrenrelevanten Randsortimente nicht wesentlich be-
einträchtigt werden.“ 

(LEP NRW – sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel) 

Gemäß der Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts für die Stadt Coesfeld 

sind zentrenrelevante Randsortimente nur auf einer Verkaufsfläche von 7 % der Gesamtver-
kaufsfläche zulässig. Somit beträgt die avisierte Verkaufsfläche des zentrenrelevanten 

Randsortiments Fahrrad-Bekleidung, Fahrrad-Schuhe vorbehaltlich der Reduktion der Ver-

kaufsflächenerweiterung auf maximal 1.400 m² GVKF maximal 98 m² VKF. Aufgrund des 

insgesamt geringen Verkaufsflächenzuwachses im Randsortimentsbereich von maximal 
rd. 40 m² VKF im Vergleich zur Bestandsstruktur ist nicht von Beeinträchtigungen zentraler 

Versorgungsbereiche im Untersuchungsraum auszugehen (vgl. Kapitel 5.3). 

Darüber hinaus weist das zentrenrelevante Randsortiment Fahrrad-Bekleidung, Fahrrad-

Schuhe deutliche Produktspezifika hinsichtlich Funktion und Einsatzmöglichkeiten auf und 

ist dem Hauptsortiment Fahrräder und Zubehör inhaltlich klar zuzuordnen (vgl. Kapitel 5.3). 

Wie in Kapitel 5.3 dargestellt wurde, zielt das Erweiterungsvorhaben auf eine Verkaufsflä-

che für das zentrenrelevante Randsortiment Fahrrad-Bekleidung, Fahrrad-Schuhe von 

maximal 7 % der Gesamtverkaufsfläche des Erweiterungsvorhabens ab. Das zentrenrelevan-

te  Randsortiment ist dem Hauptsortiment klar zuzuordnen. Aufgrund des insgesamt 

geringen Verkaufsflächenzuwachses im Randsortimentsbereich sowie der vitalen Angebots-
struktur in den Sortimenten Bekleidung sowie Schuhe, Lederwaren in Coesfeld ist nicht von 

Beeinträchtigungen zentraler Versorgungsbereiche im Untersuchungsraum auszugehen. 
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„6 Grundsatz Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche zentre„6 Grundsatz Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche zentre„6 Grundsatz Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche zentre„6 Grundsatz Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche zentrennnnrelevanter relevanter relevanter relevanter 
RandsortimenteRandsortimenteRandsortimenteRandsortimente    

Der Umfang der zentrenrelevanten Randsortimente eines Sondergebietes für Vorhaben i. S. 
des § 11 Abs. 3 BauNVO mit nicht zentrenrelevantem Kernsortiment soll 2.500 m² Verkaufs-
fläche nicht überschreiten.“ 

(LEP NRW – sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel) 

Im Zuge der in Rede stehenden Erweiterung wird vorbehaltlich der Reduktion der Verkaufs-
flächenerweiterung auf maximal 1.400 m² eine Verkaufsfläche von maximal 98 m² für das 

zentrenrelevante Randsortiment Fahrrad-Bekleidung, Fahrrad-Schuhe dargestellt. 

    

Vorbehaltlich der Reduktion des Erweiterungsvorhabens auf maxVorbehaltlich der Reduktion des Erweiterungsvorhabens auf maxVorbehaltlich der Reduktion des Erweiterungsvorhabens auf maxVorbehaltlich der Reduktion des Erweiterungsvorhabens auf maximal 1.400 m² GVKF imal 1.400 m² GVKF imal 1.400 m² GVKF imal 1.400 m² GVKF 

entspricht dentspricht dentspricht dentspricht das in Rede stehende Erweiterungsvorhaben demnach größtenteils den Zie-as in Rede stehende Erweiterungsvorhaben demnach größtenteils den Zie-as in Rede stehende Erweiterungsvorhaben demnach größtenteils den Zie-as in Rede stehende Erweiterungsvorhaben demnach größtenteils den Zie-
len und Grundsätzen des LEP NRW len und Grundsätzen des LEP NRW len und Grundsätzen des LEP NRW len und Grundsätzen des LEP NRW ––––    sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel. sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel. sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel. sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel. 

Hinsichtlich dem Hinsichtlich dem Hinsichtlich dem Hinsichtlich dem 4 Grundsatz4 Grundsatz4 Grundsatz4 Grundsatz    Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: VerkauNicht zentrenrelevante Kernsortimente: VerkauNicht zentrenrelevante Kernsortimente: VerkauNicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsflächefsflächefsflächefsfläche    

kann aus fachgutachterlicher Sicht von einer begründbaren Abweichung von den lan-kann aus fachgutachterlicher Sicht von einer begründbaren Abweichung von den lan-kann aus fachgutachterlicher Sicht von einer begründbaren Abweichung von den lan-kann aus fachgutachterlicher Sicht von einer begründbaren Abweichung von den lan-

desplanerischen Vorgaben ausgegangen werden.desplanerischen Vorgaben ausgegangen werden.desplanerischen Vorgaben ausgegangen werden.desplanerischen Vorgaben ausgegangen werden.    
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6666 ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung    

Die in Rede stehende Erweiterung des Fahrradfachmarkts Radwelt Coesfeld wurde im vor-

liegenden Gutachten hinsichtlich folgender Aspekte analysiert: 

� Absatzwirtschaftliche und städtebauliche Auswirkungseinschätzung des Erweite-

rungsvorhabens im nicht zentrenrelevanten Hauptsortiment Fahrräder und Zubehör 

(Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche sowie die versorgungsstrukturelle 
Angebotssituation in Coesfeld und den Nachbarkommunen). 

� Absatzwirtschaftliche und städtebauliche Auswirkungseinschätzung des Erweite-

rungsvorhabens im zentrenrelevanten Randsortiment Fahrrad-Bekleidung, Fahrrad-

Schuhe. 

� Kongruenzprüfung der Fahrradfachmarkt-Erweiterung im nicht-zentrenrelevanten 
Sortimentsbereich mit dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Coesfeld 

(Lage/Umfang/Sortiment). 

� Kongruenzprüfung der Fahrradfachmarkt-Erweiterung im zentrenrelevanten Rand-

sortimentsbereich mit dem Zentren- und Einzelhandelskonzept der Stadt Coesfeld 
(sortimentsbezogen gemäß Prüfschema des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts 

der Stadt Coesfeld). 

� Einordnung des Erweiterungsvorhabens (Umfang der Gesamtverkaufsfläche sowie 

des Randsortimentanteils) gemäß Landesentwicklungsplan NRW – sachlicher Teil-

plan großflächiger Einzelhandel. 

Folgende Untersuchungsergebnisse sind hervorzuheben: 

� Insgesamt sind vorhabenbedingte negative städtebauliche Auswirkungen sowie 

mehr als unwesentliche versorgungsstrukturelle Auswirkungen gem. § 11 Abs. 3 

BauNVO und LEP NRW sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel auf die Ange-

botssituation im Sortiment Fahrräder und Zubehör bei einer Erweiterung des in 
Rede stehenden Fahrradfachmarkts auf rd. 1.550 m² Gesamtverkaufsfläche im Un-

tersuchungsraum nicht auszuschließen. 

� Aus diesem Grund wird eine Reduktion der Gesamtverkaufsfläche auf maximal 

1.400 m² (maximal rd. 1.300 m² VKF im Sortiment Fahrräder und Zubehör sowie ma-

ximal 98 m² VKF für das zentrenrelevante Randsortiment Fahrrad-Bekleidung, 
Fahrrad-Schuhe) zzgl. von weiteren 150 m² für die Darstellung von Repara-

tur/Spezialersatz/Werkstatt (keine Verkaufsfläche) empfohlen. Vorbehaltlich der 

Reduktion der Erweiterungsfläche auf maximal 1.400 m² GVKF sind vorhabenbe-

dingte negative städtebauliche Auswirkungen sowie mehr als unwesentliche 
versorgungsstrukturelle Auswirkungen gem. § 11 Abs. 3 BauNVO und LEP NRW - 

sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel auf die Angebotssituation im Sorti-

ment Fahrräder und Zubehör im Untersuchungsraum nicht zu erwarten. 
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� Das zentrenrelevante Randsortiment Fahrrad-Bekleidung, Fahrrad-Schuhe ist dem 

Hauptsortiment Fahrräder und Zubehör inhaltlich klar zuzuordnen und die maximal 

zulässige sortimentsbezogene Verkaufsfläche von maximal 98 m² VKF liegt im Rah-
men der Begrenzung von 7 % der Gesamtverkaufsfläche. Beeinträchtigungen der 

zentralen Versorgungsbereiche Coesfelds in ihrem Bestand oder ihrer Entwick-

lungsperspektive sind durch das avisierte Randsortiment nicht zu erwarten. 

� Insgesamt entspricht das in Rede stehende Erweiterungsvorhaben den Zielen und 
Grundsätzen der Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts für die 

Stadt Coesfeld (2011). 

� Vorbehaltlich der Reduktion des Erweiterungsvorhabens auf maximal 

1.400 m² GVKF (bzw. maximal rd. 1.300 m² sortimentsspezifischer VKF Fahrräder 

und Zubehör sowie maximal 98 m² VKF für das zentrenrelevante Randsortiment 
Fahrrad-Bekleidung, Fahrrad-Schuhe) entspricht das in Rede stehende Erweite-

rungsvorhaben größtenteils den Zielen und Grundsätzen des LEP NRW – sachlicher 

Teilplan großflächiger Einzelhandel. Hinsichtlich dem 4 Grundsatz Nicht zentrenrele-
vante Kernsortimente: Verkaufsfläche kann vorbehaltlich der Reduktion des 

Erweiterungsvorhabens auf maximal 1.400 m² GVKF aus fachgutachterlicher Sicht 
von einer begründbaren Abweichung von den landesplanerischen Vorgaben ausge-

gangen werden. 
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